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1 Einleitung 

Die Reform des Personengesellschaftsrechts ist dringend erforderlich und längst überfällig. 

Vor allem im Hinblick auf die GbR, die Mutter aller Personengesellschaften, stimmen der 

Gesetzeswortlaut und die Rechtswirklichkeit seit Jahren nicht überein. Der Bundesgerichtshof 

hat mit seinen Entscheidungen umfassend in das Rechtsgebiet der GbR eingegriffen. Der 

Gesetzgeber hat auf die Änderungen bislang nicht reagiert. Die Konsequenz ist ein 

tiefgreifender Widerspruch zwischen der Rechtswirklichkeit und dem Ende des 19. 

Jahrhunderts verfassten Gesetzeswortlaut. Eine Vielzahl von Regelungen sind für den 

Rechtsanwender heute kaum noch dem Gesetz zu entnehmen. Laien sind daher auf 

übersetzenden juristischen Beistand angewiesen. 

Die Regierung setzt mit dem MoPeG den Auseinandersetzungen einen Schlussstrich. Das 

wesentliche Ziel des Gesetzgebers ist es, die Personengesellschaften mit dem MoPeG 

grundlegend zu modernisieren und das geschriebene Recht wieder mit dem geltenden Recht 

in Einklang zu bringen. Die Vorschriften sollen an die Bedürfnisse eines modernen 

Wirtschaftslebens angepasst werden.1 Den Personengesellschaften soll mit den 

vorgenommenen Änderungen im Gesetz ein rechtssicherer und stabil funktionierender 

Rahmen zur Verfügung gestellt werden, ohne dabei die Gestaltungsfreiheit für die 

Gesellschaften einzuschränken.  

Insbesondere das BGB soll zukünftig wieder eine verlässliche Erkenntnisquelle darstellen. Der 

Gesetzgeber hat seit Jahrzehnten die Gestaltung der GbR der Rechtsprechung überlassen. 

Die GbR, als Mutter aller Personengesellschaften, rückt daher besonders in den Mittelpunkt 

der Änderungen. Regelungen aus dem HGB wandern in das BGB. Die Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen den Personengesellschaften sollen sich so besser erkennen und 

vermitteln lassen. Eines der zentralen Anliegen der Reform sind die konsequente gesetzliche 

Verankerung der bereits anerkannten Rechtsfähigkeit der BGB-Außengesellschaft und die 

Schaffung eines GbR-Registers. Für jede GbR soll in Zukunft die Möglichkeit bestehen, sich 

in ein öffentliches und rechtssicheres Gesellschaftsregister eintragen zu lassen. Das MoPeG 

will mit all seinen Änderungen bewusst klare Verhältnisse schaffen und mit der Vergangenheit 

brechen. 

Diese Arbeit will im Wesentlichen die Änderungen des MoPeG in Bezug auf die GbR 

rechtsdogmatisch beleuchten. Dazu soll zunächst die bisherige Rechtslage mit den 

historischen Änderungen verglichen werden. Weiterhin muss festgestellt werden, inwieweit die 

von der Regierung angestrebte Praktikabilität und Modernisierung für die BGB-Gesellschaft 

                                                
1 Vgl. Koalitionsvertrag CDU/CSU u. SPD, 19. Legislaturperiode, Rn. 6162-6165 
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mit den neuen Vorschriften tatsächlich erzeugt werden kann. Abschließend sollen mögliche 

Auswirkungen dieses Meilensteins in der Praxis aufgezeigt werden. Kann der 

Rechtsanwender zukünftig aufgrund des MoPeG das geltende Recht wieder aus dem BGB 

entnehmen? 
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2 Auf dem Weg zum Mauracher Entwurf  

Startsignal für den Weg zum Mauracher Entwurf waren zwei Urteile. Der II. Zivilsenat erklärte 

mit seinem Grundsatzurteil „ARGE Weißes Ross“ vom 29. Januar 2001 die Außen-GbR für 

rechtsfähig.2 Im Jahr 2008 folgte eine weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofs.3 Es 

erfolgte die Zurechnung der Grundbuchfähigkeit für die GbR. Trotz dieser Urteile blieben die 

teils noch aus dem 19. Jahrhundert stammenden gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen des 

BGB unverändert.  

In den nachfolgenden Jahren entwickelten die Rechtsprechung und die Kautelarpraxis das 

Recht der GbR immer weiter fort. Infolgedessen war es für den Rechtsanwender vielfach nicht 

mehr möglich, das maßgebliche Recht für die GbR aus dem BGB zu entnehmen. Somit stand 

fest: das Gesetz der GbR ist rückständig und bedarf einer Modernisierung.4 Seit dem ist eine 

lange Zeit vergangen. Erst beim 71. Deutschen Juristentag in Essen im September 2016 ging 

der entscheidende Modernisierungsimpuls für das Personengesellschaftsrecht hervor. 

Insbesondere den Diskussionen beim 71. Deutschen Juristentag ist es zu verdanken, dass 

das längst überfällige Vorhaben zur Modernisierung der Personengesellschaften im 

Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode verankert wurde. Eine konkrete politische 

Zielvorgabe für die Umgestaltung wurde jedoch nicht festgehalten. Im Koalitionsvertrag hieß 

es lediglich: „Wir werden das Personengesellschaftsrecht reformieren und an die 

Anforderungen eines modernen, vielfältigen Wirtschaftslebens anpassen; wir werden eine 

Expertenkommission einsetzen, die gesetzliche Vorschläge für eine grundlegende Reform 

erarbeitet.“5 Das Vorhaben wurde unter „Rechtsfolgen der Digitalisierung“ eingeordnet.  

Die Expertenkommission nahm im Herbst 2018 ihre Arbeit auf. Sie ist zu acht ganztägigen 

Sitzungen zusammengetreten. Die Abschlusstagung vom 04-07. März 2020 fand auf Schloss 

Maurach am Bodensee statt. Der Ort gab dem Entwurf seinen Namen: Mauracher Entwurf. 

Am 20. April 2020 wurde der Entwurf von der Expertenkommission veröffentlicht. Aufgrund der 

fehlenden konkreten Vorgaben im Koalitionsvertrag hatte die Kommission nahezu jeden 

erdenklichen Spielraum. Das Ergebnis sind Änderungen in 39 Gesetzen. Mit dem Mauracher 

Entwurf wird insbesondere die GbR, als Mutter aller rechtsfähigen Personengesellschaften, 

umgestaltet. Das Vorhaben hat bereits gefestigte Züge aufgenommen. Am 20. Januar 2021 

ist der Gesetzesentwurf von der Bundesregierung veröffentlicht worden.6 Die Verkündung im 

Bundesgesetzblatt erfolgte am 17. August 2021.7 Die Änderungen, die mit dem MoPeG 

                                                
2 Vgl. BGH, Urteil v. 29.01.2001, II ZR 331/00, BGHZ 146, 341-361 
3 Vgl. BGH, Urteil v. 04.12.2008, V ZB 74/08, BGHZ 179, 102-114 
4 Vgl. K. Schmidt, NJW 2001, S. 993-1003 
5 Vgl. Koalitionsvertrag CDU/CSU u. SPD, 19. Legislaturperiode, Rn. 6162-6165 
6 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021 
7 Vgl. BgBl. Jahrgang 2021 Teil I Nr. 53, 17.08.2021, Gesetz MoPeG v. 10.08.2021, S. 3436 
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einhergehen, treten zum 1. Januar 2024 in Kraft. Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes 

bei der Einführung der nachfolgenden beschriebenen Änderungen fordert der Bundesrat eine 

Verschiebung auf den 01.01.2026.8 

                                                
8 Vgl. Stellungnahme Bundesrat v. 05.03.2021, 59/21 
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3 Die Rechtsfähigkeit der GbR  

3.1 Ausgangssituation der GbR 

Die GbR stellt die Mutter aller Personengesellschaften dar und ist in den §§ 705 bis 740 BGB 

geregelt. Wesen dieser Gesellschaftsform ist der Zusammenschluss mindestens zweier 

Gesellschafter mittels Gesellschaftsvertrag zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Die 

Gesellschafter verpflichten sich im Gesellschaftsvertrag insbesondere dazu, den 

Gesellschaftszweck zu fördern und die vereinbarten Beiträge zu leisten (§§ 705, 706 BGB). 

Besonders bekannt für die Gesellschaftsform der GbR ist der Streit um ihre Rechtsnatur. Ob 

die GbR rechtsfähig ist, war seit Inkrafttreten des BGB umstritten, da der Gesetzgeber diese 

Frage offengelassen hatte. Mit dem Grundsatzurteil „ARGE Weißes Ross“ vom 29.01.2001 

erklärte der II. Zivilsenat des BGH die Außen-GbR schließlich für rechtsfähig.9 Bezüglich des 

Urteils folgten in den nächsten Jahrzehnten viele Diskussionen, da die Rechtsfähigkeit der 

GbR nicht im BGB verankert wurde. Stattdessen wurde nach der Rechtsprechung des BGH 

entschieden, dass die GbR in analoger Anwendung des § 124 Absatz 1 HGB Rechtsfähigkeit 

besitzt. Sie kann klagen und verklagt werden, soweit es sich nicht lediglich um eine 

Innengesellschaft, sondern um eine Außengesellschaft handelt. 

3.2 Vorgesehene Änderungen im Mauracher Entwurf 

Um zukünftig diesen Diskussionen zu umgehen, hat sich das MoPeG vorgenommen, die 

Rechtsfähigkeit der BGB-Gesellschaft auch im Gesetz nachzuvollziehen. Dies entspricht einer 

Empfehlung des 71. Deutschen Juristentags von 2016.10 Wie dies zukünftig aussehen soll, 

wird in den nachfolgenden Artikeln dargestellt. 

3.2.1 Regelungsstruktur im Gesetz 

Der § 705 Absatz 1 BGB-E enthält weiterhin eine allgemeine Definition der Gesellschaft, wie 

sie bereits im § 705 BGB enthalten ist. Bereits der Absatz 2 lässt dann aber einen 

grundlegenden Wandel in der Struktur des Gesetzes erkennen. Hier befindet sich zukünftig 

die Definition der rechtsfähigen Personengesellschaft. Es folgen zudem sechs Kapitel zu dem 

Gesellschaftsregister, dem Innen- und Außenverhältnis, dem Ausscheiden, der Auflösung und 

der Liquidation. Erst zum Ende folgt ein Untertitel zur Innengesellschaft. Eine Gesellschaft, die 

nicht die Voraussetzungen des § 705 Absatz 2 BGB-E zur Erlangung der Rechtsfähigkeit 

erfüllt, ist eine Innengesellschaft. 

                                                
9  Vgl. BGH, Urteil v. 29.01.2001, II ZR 331/00, BGHZ 146, 341-361 
10 Vgl. Verhandlungen des 71. Deutschen Juristentages, Bd. II/2, 2017, S. O219 (Beschluss Nr. 5a) 
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Künftig soll der gesetzliche Regelfall die rechtsfähige Gesellschaft sein. Bei den gesamten 

Neuregelungen wurde daher die rechtsfähige Gesellschaft in den Mittelpunkt gestellt. Diese 

Ansicht ist positiv hervorzuheben, da sie der Gesetzgebungstechnik im Vereinsrecht entspricht 

und eine Gesellschaft, die am Rechtsverkehr teilnimmt aufgrund des Verkehrsschutzes ein 

umfangreicheres Regelungsbedürfnis benötigt.11 Somit muss zukünftig nicht mehr auf den        

§ 124 HBG verwiesen werden, wenn man von einer rechtsfähigen GbR spricht. Die Struktur 

der GbR kann besser nachvollzogen werden und das MoPeG regelt also für die Praxis implizit 

das, was auch schon bisher galt: Die GbR ist voll rechtsfähig. Die Änderung im Entwurf 

erreicht, dass das geschriebene Recht wieder mit dem geltenden Recht in Einklang gebracht 

wird. 

3.2.2 Abgrenzung Innen- und Außengesellschaft 

Eine Außen-GbR liegt nach § 705 Absatz 2 Alt. 1 BGB-E vor, wenn die Gesellschaft nach dem 

gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll. Gemäß § 719 

Absatz 1 BGB-E entsteht eine solche Gesellschaft im Verhältnis zu Dritten, sobald sie mit 

Zustimmung sämtlicher Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt, spätestens aber mit ihrer 

Eintragung in das neu geschaffene Gesellschaftsregister.  

Eine Innen-GbR soll dagegen gemäß § 705 Absatz 2 Alt. 2 BGB-E nur der Ausgestaltung des 

Rechtsverhältnisses ihrer Gesellschafter untereinander dienen. Die Innen-GbR besitzt keine 

Rechtsfähigkeit und gemäß § 740 Absatz 1 BGB-E auch kein Gesellschaftsvermögen.  

Ob eine Außen- oder Innen-GbR vorliegt, entscheidet zukünftig die Teilnahme am 

Rechtsverkehr. Dabei kommt es nicht auf objektive Kriterien, sondern ganz allein auf den 

gemeinsamen Willen der Gesellschafter an. Zu Beginn ist daher zu klären, welche 

Anforderungen an den gemeinsamen Willen zu stellen sind.  

Das MoPeG übernimmt nicht die bisher vertretenen Auffassungen, dass an die GbR über den 

Willen zur Teilnahme am Rechtsverkehr hinausgehende Anforderungen gestellt werden 

müssen. Der Entwurf ist insbesondere nicht der Ansicht, dass nur unternehmenstragende BGB 

Gesellschaften rechtsfähig sind. Der Kaufmannsbegriff wird aufgelöst, indem ein neuer, nur 

für die GbR geltender Unternehmerbegriff entwickelt wird. Für das Vorliegen einer 

Innengesellschaft muss die Außenvertretung nicht im Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen 

werden. Auch die Eintragung im Handelsregister nach § 105 Absatz 2 HGB soll nicht das 

Vorliegen einer Außengesellschaft bestätigen. Der Gesellschaftszweck und die vereinbarte 

                                                
11 Vgl. Armbrüster, ZGR, Sonderheft 23, 2020, S. 145 
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Identitätsausstattung der GbR bilden lediglich Anhaltspunkte für den erforderlichen 

gemeinsamen Willen. 

Nach der Auffassung von Armbrüster ist es sachgerecht, die sogenannte Einheitslösung im 

Gesetz festzuschreiben und sich nur nach dem gemeinsamen Willen zu richten.12 Allerdings 

gibt es auch Argumente, die gegen diese Lösung sprechen. Zukünftig muss nämlich nicht nur 

zwischen der Innen- und Außengesellschaft unterschieden werden, sondern auch zwischen 

einer rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen Außengesellschaft.13 Man will der GbR jedoch den 

Weg in die Rechtsfähigkeit nicht unnötig erschweren. Die damit verbundenen Praxisprobleme 

und Abgrenzungsfragen müssen daher hintanstehen. Eine weitere Gefahr besteht darin, dass 

der gemeinsame Wille der Gesellschafter sich im Laufe der Existenz der Gesellschaft ändern 

kann. Somit könnte ein häufiger Statuswechsel drohen. Allerdings dürfte dies in der Praxis 

kein Problem darstellen. Der Übergang von einer Innengesellschaft zur Außengesellschaft 

berührt die Interessen der Gläubiger von vornherein nicht.14 Im umgekehrten Fall werden die 

Gläubiger durch die Haftung der Gesellschafter nach § 738 BGB-E geschützt. Ohne liquide 

Mittel kann eine Außengesellschaft nicht in eine Innengesellschaft umgewandelt werden. 

Auch wenn die Messe hierzu gelesen ist, sollte der Gesetzgeber zur Stärkung der 

Rechtssicherheit zumindest Vermutungsregeln für die Abgrenzung zwischen Außen- und 

Innengesellschaften aufstellen. Als Vorbild kann dabei z.B. das österreichische Recht dienen. 

Nach § 1176 ABGB wird das Vorliegen einer Außengesellschaft vermutet, wenn der 

Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb eines Unternehmens ist oder wenn die Gesellschaft 

einen Gesellschaftsnamen führt. Für die Praxis und vor allem für die Rechtssicherheit wäre es 

zumindest eine Erleichterung ebenfalls objektive Kriterien einzubeziehen und wenn sich die 

Vermutungsregel in Österreich bewährt hat, ist das schon ein guter Grund, diese 

Vorgehensweise auch in Deutschland einzuführen. Es bestätigt zumindest, dass eine eigene 

Rechtsnorm nicht immer notwendig ist.  

Es gibt aber auch verstärkt Meinungen aus der Praxis, die ausschließlich für die Anknüpfung 

an die Registereintragung plädieren.15 Das Abgrenzungsproblem und die verbleibenden 

Transparenzlücken würden sogar im vollen Umfang geschlossen werden, wenn die 

Rechtsfähigkeit einer GbR an die Eintragung im GbR Register gebunden ist. Allerdings ist 

hierbei der beträchtliche Mehraufwand für die Gesellschaften zu beachten.  

                                                
12 Vgl. Armbrüster, ZGR, Sonderheft 23, 2020, S. 149 
13 Vgl. Schäfer, in Münchner Kommentar BGB, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, § 705 Rn.306 
14 Vgl. Armbrüster, ZGR, Sonderheft 23, 2020, S. 150 
15 Vgl. Fleischer/Pendl, WM 2019, Heft 46, S.2137, 2185, 2189; Arbeitskreis Bilanzrecht, ZIP, Heft 

2/2021, S. 3, S.11f.; Habersack, ZGR 2020, Bd. 49, Heft 4, S. 539, S.554 ff. 
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Da beide Alternativen im Entwurf jedoch nicht vorgesehen sind, lässt sich im Ergebnis 

festhalten, dass die Auslegung des gemeinsamen Willens der Gesellschafter im Einzelfall 

fortan die Herausforderung der Gerichte sein wird. 

3.2.3 Vermögensfähigkeit der Gesellschaft 

Eine weitere wichtige Frage betrifft die Vermögensfähigkeit der Gesellschaft. Der § 713      

BGB-E sieht vor, dass die Beiträge der Gesellschafter, sowie die für oder durch die 

Gesellschafter erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten, 

Vermögen der Gesellschaft sind.  

Damit wird die überholte Gesamthandslehre aus dem BGB eliminiert. Das MoPeG will hier 

ausdrücklich mit der Vergangenheit brechen und klare Verhältnisse schaffen. In ARGE Weißes 

Ross wurde die Rechtsfähigkeit der Außen-GbR anerkannt. Der § 718 BGB ordnete das 

Vermögen jedoch weiterhin nur den Gesellschaftern zur gesamten Hand zu. Nach § 718 BGB 

wurden die Beiträge der Gesellschafter und die durch die Geschäftsführung für die 

Gesellschaft erworbenen Gegenstände bisher gemeinschaftliches Vermögen der 

Gesellschafter (Gesellschaftsvermögen). Für die Mitberechtigung der Gesellschafter an dem 

Vermögen der GbR ist jedoch kein Platz mehr. Für die Außengesellschaft ist ein überfälliger 

Schritt vollzogen und eine echte Modernisierung erreicht.16 Doch erstreckt sich die Abkehr vom 

Gesamthandsvermögen auch auf die Innengesellschaft? 

Der Entwurf verweist im § 740 Absatz 1 BGB-E darauf, dass die Innengesellschaft aufgrund 

der mangelnden Rechtsfähigkeit unfähig ist, eigenes Vermögen zu bilden.17 Somit kommt 

lediglich ein gesamthänderisch gebundenes Vermögen der Gesellschafter in Betracht. Doch 

soll die Rechtsordnung die Bildung von Gesamthandsvermögen bei der Innengesellschaft 

anerkennen? Für die Erbengemeinschaft und die eheliche Gütergemeinschaft wurde diese 

Frage anhand von Spezialregelungen bereits bejaht (§§ 2032 Absatz 1, 1419 BGB). Allerdings 

taugt dieser Verweis nicht als Argument dafür, die Fähigkeit zur Bildung von 

Gesamthandsvermögen auch bei der Innengesellschaft zu bejahen. Im Entwurf wird 

besonders hervorgehoben, dass für die Innengesellschaft kein Bedürfnis für die Bildung von 

eigenem Vermögen besteht, da der Gesellschaftszweck ohne weiteres mit Bruchteilsrechten 

verfolgt werden kann.18 Alternativ zu den Bruchteilsrechten kann ein Gesellschafter die 

Vermögensgegenstände auch zugleich treuhänderisch für die anderen Gesellschafter halten 

und verwalten. Im Gesellschaftsvertrag wird unter diesen Umständen noch eine 

Treuhandabrede aufgenommen. Die Anerkennung der Bildung von Gesamthandsvermögen 

                                                
16 Vgl. Bachmann, NZG 2020, S. 612, 615 
17 Vgl. Armbrüster, ZGR, Sonderheft 23, 2020, S. 152 
18 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE, Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S.222 
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für eheliche Gütergemeinschaften und Erbengemeinschaften beruht zudem auf spezifischen 

ehe- bzw. erbrechtlichen Regelungen, die den Zusammenhalt der Gemeinschaften sichern 

sollen. Unter anderem werden die Gläubiger des Erblassers durch die vorrangige Befriedigung 

aus dem Nachlass dahingehend geschützt, dass sie nach Zersplitterung des Vermögens einer 

Vielzahl von Schuldnern gegenüberstehen müssen. Die Erbengemeinschaft ist im Gegensatz 

zur Innengesellschaft eine von Beginn auf ihre Auflösung ausgerichtete 

Abwicklungsgemeinschaft. Die eheliche Gütergemeinschaft ist explizit auf ein gemeinsames 

Vermögen der Ehegatten zugeschnitten. Die Ehe genießt einen besonderen grundrechtlichen 

Schutz (Art. 6 GG). Eine solche vergleichbare Interessenslage, wie bei der Erbengemeinschaft 

oder bei der ehelichen Gütergemeinschaft, besteht dagegen nicht für die nicht rechtsfähige 

Innengesellschaft. Beide Formen sind unter kulturellen und gesellschaftsrechtlichen 

Gesichtspunkten nicht mit einer Innengesellschaft vergleichbar. Aus diesen Gründen ist eine 

Gleichbehandlung hinsichtlich der Vermögensfähigkeit ebenso nicht gegeben.  

Im Fall, dass die Gesellschafter einer Innengesellschaft registrierte Rechte in einem 

gesamthänderisch gebundenen Vermögen halten wollen, müssen sie die GbR ohnehin im 

Gesellschaftsregister eintragen. Diese Eintragung würde zur Rechtsfähigkeit und somit zum 

Vorliegen einer Außengesellschaft führen. Die Frage stellt sich allein für nicht registerpflichtige 

Vermögensgegenstände. Insbesondere die schutzwürdigen Interessen der Gläubiger eines 

Gesellschafters sprechen dagegen, diese Option für die Innengesellschaft zu eröffnen.19 Wenn 

die Gesellschafter Vermögenswerte in das Gesamthandsvermögen aller Gesellschafter 

einbringen, kann der Gläubiger nur unter erschwerten Voraussetzungen in das Vermögen 

vollstrecken. Er wäre vielmehr auf eine Pfändung des Gesellschaftsanteils von dem Schuldner 

angewiesen.  

Als Fazit bleibt daher festzuhalten, dass die Interessen der Gläubiger von den einzelnen 

Gesellschaftern gegen die Bildung eines Gesamthandsvermögen bei Innengesellschaften 

sprechen. Das Gesamthandsprinzip hat nicht nur bei den Außengesellschaften, sondern auch 

bei den Innengesellschaften ausgedient. Um dies im Gesetz zu verdeutlichen und somit 

Rechtssicherheit zu schaffen, sollte nach dem Vorbild von § 230 Absatz 1 HGB die Aussage 

aufgenommen werden, dass Einlagen nur in das Vermögen eines Gesellschafters geleistet 

werden können. Des Weiteren sollte klar und deutlich im § 740 BGB-E formuliert werden, dass 

die Bildung eines Gesamthandsvermögen bei der Innengesellschaft von vornherein 

ausgeschlossen ist.  

 

                                                
19 Vgl. Armbrüster, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 153 
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4 Gesellschaftsregister 

Mit dem Zeitpunkt der Gründung besteht für die OHG und KG die Pflicht, sich in das 

Handelsregister eintragen zu lassen. Die GbR wurde dagegen bisher nicht, wie die KG und 

OHG in das Handelsregister eingetragen. Mangels der Eintragung leidet die GbR seit Jahren 

an einem Publizitätsdefizit, welches ihre Einsetzbarkeit im Rechtsverkehr beeinträchtigt. 

Im Rahmen der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts soll daher ein 

eigenständiges, mit Publizität ausgestattetes Register für die GbR geschaffen werden. Als 

Vorbild für das neue Gesellschaftsregister dient dabei insbesondere das Handelsregister. 

Durch die Einführung des GbR Registers können sich Gläubiger und Vertragspartner der GbR 

zukünftig verlässliche Informationen über die Existenz, Identität und Gesellschafter der GbR 

holen. 

4.1 Außengesellschaft kraft Registrierung 

Das MoPeG sieht in dem Untertitel 2, Kapitel 1 das GbR Register vor. Die Eintragung soll 

zukünftig nur Außengesellschaften offenstehen. Im § 740 Absatz 2 BGB-E wird daher nicht 

auf das Kapitel 1 verwiesen. Die Eintragung soll weder verpflichtend, noch eine Voraussetzung 

für die Erlangung der Rechtsfähigkeit der GbR sein. Allerdings wirkt die Eintragung einer 

Innengesellschaft konstitutiv. 

Wie bereits dargelegt, ist die Abgrenzung zwischen Innen- und Außengesellschaft allein von 

dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter abhängig, dass die GbR am Rechtsverkehr 

teilnimmt. Dieser Wille wird durch die Eintragung zumindest konkludent zum Ausdruck 

kommen. Die Eintragung in das Gesellschaftsregister bringt Rechtssicherheit für die 

Vertragspartner der GbR und bietet zugleich Seriosität für die GbR im Rechtsverkehr. Diese 

Vorteile sind für Innengesellschaften unbedeutend, da sie gar nicht am Rechtsverkehr 

teilnehmen wollen. Die Eintragungen muss eine eingetragene Gesellschaft zudem stets aktuell 

halten. Der Mehraufwand ist also beträchtlich. Die in § 719 Absatz 1 BGB-E getroffene 

Aussage, dass eine Außen-GbR spätestens mit ihrer Eintragung in das neu geschaffene 

Gesellschaftsregister entsteht, ist daher nachvollziehbar. 

4.2  Eintragungswahlrecht mit Anreizen 

Da weder eine Eintragungspflicht, noch eine Koppelung der Rechtsfähigkeit der GbR an die 

Eintragung vorgesehen ist, hat die Registrierung lediglich eine deklaratorische Wirkung.20 Um 

dennoch Anreize für die Registrierung zu schaffen, wurde festgelegt, dass die Eintragung eine 

                                                
20 Vgl. Herrler, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 44 
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Voraussetzung dafür ist, um registrierte Rechte durch die Gesellschaft zu erwerben. So soll 

die Eintragung einer GbR in einem Objektregister zukünftig ihre Voreintragung im 

Gesellschaftsregister voraussetzen (§ 47 Absatz 2 GBO-E). Bereits bestehende 

Gesellschaften genießen einen eingeschränkten Bestandsschutz. Sie sollen sich 

grundsätzlich nicht registrieren müssen. Allerdings würden Änderungen im Objektregister auch 

für bereits bestehende Gesellschaften eine Voreintragung im Gesellschaftsregister 

voraussetzen. Auch die Umwandlungsfähigkeit einer GbR ist zukünftig von einer Eintragung 

im Gesellschaftsregister abhängig. 

Der Inhalt der Anmeldung im Gesellschaftsregister ergibt sich aus dem § 707 Absatz 2       

BGB-E. Grundsätzlich sind die gleichen Angaben, wie bei der Eintragung der OHG ins 

Handelsregister vorzunehmen. Der einzige Unterschied besteht in dem Eintragungswahlrecht. 

Die Eintragung hat dann den Inhalt der Anmeldung im Sinne von § 702 Absatz 2 BGB 

wiederzugeben, führt zur Publizität der einzutragenden Tatsachen und verpflichtet die 

Gesellschaft zur Führung des Namenszusatzes „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts“ oder „eGbR“ (§707 a Absatz 2 BGB-E).21 Durch den Namenszusatz kann die GbR im 

Rechtsverkehr erhöhtes Vertrauen ihrer Vertragspartner in Anspruch nehmen. Des Weiteren 

ist die GbR erst durch die Eintragung in das GbR-Register grundbuch- und umwandlungsfähig, 

kann als Gesellschafter von registrierten Gesellschaften eingetragen werden und ist in der 

Lage, die Zwangsversteigerung einzuleiten. Das neue GbR Register wird für einen besseren 

Überblick und um eine möglichst unkomplizierte Handhabung zu gewährleisten, in die 

bestehende Handelsregisterplattform integriert. Dadurch kann man auf bewährte Strukturen 

zurückgreifen und die Kosten werden so gering wie möglich gehalten.  

Im Ergebnis kombiniert das MoPeG bei dem neu geschaffenen GbR-Register ein 

Eintragungswahlrecht mit diversen Anreizen, aber auch mit verfahrensrechtlichen Zwängen.22 

So geht zukünftig z.B. vor dem Erwerb eines Grundstücks oder einer Umwandlung der GbR 

in eine OHG kein Weg mehr an der Eintragung im Gesellschaftsregister vorbei. Eine generelle 

Eintragungspflicht ist aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsformen der GbR zu 

unflexibel, da der mit der Registrierung verbundene Aufwand für Gesellschaften, die nur 

geringfügig am Rechtsverkehr teilnehmen wollen, zu unverhältnismäßig ist.23 Grundsätzlich 

denkbar wäre, den Eintragungszwang an Zahlen wie die Umsatzerlöse zu knüpfen, da es sich 

um ein leicht feststellbares Kriterium handelt. Die einzige Gefahr besteht darin, dass die 

Registergerichte die Eintragung in der Praxis wohl häufiger mit Zwangsmitteln durchsetzen 

müsste. 

                                                
21 Vgl. Herrler, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 44  
22 Vgl. Herrler, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 46 
23 Vgl. Röder, AcP Heft 3-4, 2015, S. 450, 464, 470  
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Um diesen Aufwand zu umgehen, hat das MoPeG sich dazu entschieden eher Anreize zu 

schaffen, die für eine Eintragung sprechen. In bestimmten Konstellationen besteht sogar ein 

mittelbarer Zwang zur Registrierung. Diese Vorgehensweise scheint für die Praxis die 

präferabelste Methode zu sein, da sie die bisherige flexible Verwendbarkeit der GbR so gering 

wie möglich einschränkt. Der Registrierungszwang im Interesse der Rechtssicherheit wird nur 

bei intensiven Teilnehmern am Rechtsverkehr eingeführt. Daher ist davon auszugehen, dass 

sich in erster Linie die Gesellschaften registrieren lassen, die hierzu gezwungen sind. 

Außerhalb dieser Konstellation werden sich nur im Einzelfall Gesellschaften registrieren 

lassen, da der Aufwand gerade für bloße Gelegenheitsgesellschaften zu hoch ist.  

4.3 Registerverfahren 

Die Erstanmeldung der GbR liegt im Ermessen der Gesellschafter. Die Anmeldung der GbR 

muss gemäß § 707 Absatz 2 BGB-E den Namen der Gesellschaft, ihren Vertragssitz, die 

inländische Anschrift der Gesellschaft, die Vertretungsbefugnis der Gesellschafter und 

Angaben zur Identifizierung der Gesellschafter enthalten. Zusätzlich muss noch versichert 

werden, dass die Gesellschaft nicht bereits im Handels- oder Partnerschaftsregister 

eingetragen ist. Eine Angabe über den Gesellschaftszweck ist nicht erforderlich. Sollten die 

Gesellschafter der GbR eine juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft 

sein, müssen deren Firma, Rechtsform, Sitz und soweit es gesetzlich vorgesehen ist, das 

zuständige Register und die Registernummer angegeben werden (§ 707 Absatz Nr. 2 b     

BGB-E). Nur unter der Angabe des zuständigen Registers und der Registernummer können 

Gesellschaften als Gesellschafter eindeutig identifiziert werden. Die Anmeldung ist gemäß       

§ 707 Absatz 4 BGB-E von allen Gesellschaftern vorzunehmen. Ändert sich dagegen nur die 

inländische Anschrift der Gesellschaft, kann die Anmeldung von den Gesellschaftern in 

vertretungsberechtigter Zahl vorgenommen werden (707 Absatz 4 S. 3 BGB-E).  

Nach § 707b Nr. 2 BGB-E gelten für das Registerverfahren im Wesentlichen die 

handelsrechtlichen Vorschriften. Insbesondere die Anmeldung zum Gesellschaftsregister ist 

gemäß § 12 Absatz 1 Satz1 HGB in elektronisch beglaubigter Form einzureichen. Zukünftig 

sollen wie beim voll digitalisierten Handelsregister die Registereintragung, die Registerführung 

und die Registereinsicht voll elektronisch erfolgen. Die volle Digitalisierung ermöglicht ein 

möglichst unbürokratisches Eintragungsverfahren mit geringen Kosten. Da die Registrierung 

auf freiwilliger Basis erfolgt, sollte die Anmeldung nur geringe Gebühren auslösen, um 

zahlreiche Gesellschaften zu überzeugen die Eintragung vorzunehmen. Dieser Ansatz wurde 

bereits im Entwurf berücksichtigt, da Im Durchschnitt zukünftig mit Notar- und 

Grundbuchkosten in Höhe von 300 Euro zu rechnen ist.  
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Zentrale Funktion des neuen GbR-Registers ist die Publizitätswirkung. Um diese Wirkung zu 

erfüllen, ist ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Wahrheit der eingetragenen Tatsachen 

erforderlich.24 Indem die Anmeldung durch alle Gesellschafter erfolgt, die Gesellschafter 

identifiziert werden und die Prüfung des Anmeldungsinhalts durch den Notar erforderlich ist, 

wird die Richtigkeit der einzutragenden Tatsachen sichergestellt. Des Weiteren können die 

Daten der Gesellschaft durch die Gläubiger und Vertragspartner unkompliziert und 

kostengünstig durch Abruf des Registerblatts ermittelt werden. Auf die Eintragungen im 

Register ist gemäß § 707a Absatz 3 BGB-E der § 15 HGB entsprechend anzuwenden. Im         

§ 15 HGB wird der Gutglaubensschutz geregelt. Die Registerpublizität bietet dem 

Rechtsverkehr die Möglichkeit, eine sichere Einschätzung zu treffen, wer den Gläubigern der 

Gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter zur Verfügung steht. Das GbR Register 

schafft mit der neuen Transparenz somit Vertrauen und Glaubwürdigkeit. 

Der § 707c BGB-E sieht die Option eines Statuswechsels vom Gesellschaftsregister ins 

Handelsregister vor. Somit kann die GbR ihre Rechtsform in eine andere Personengesellschaft 

abwandeln. Dies betrifft z.B. eine eingetragene kleingewerbliche GbR. Sobald ihre Tätigkeit 

die Schwelle zum kaufmännischen Geschäftsbetrieb nach § 1 Absatz 2 HGB überschreitet, 

kann sie ihre Rechtsform in eine OHG umwandeln. Aber auch kleingewerbliche OHG, die 

bisher im Handelsregister eingetragen sind, können gemäß §§ 106, 107 HGB-E einen 

Statuswechsel zur GbR vornehmen.  

4.4 Löschung aus dem GbR-Register 

Eine kleingewerbliche, im Handelsregister eingetragene OHG kann gemäß § 105 Absatz 2 

Satz 2 i. V. m. § 2 Satz 3 HGB auf schlichten Antrag gelöscht werden. Der § 707a Absatz 4 

BGB-E sieht eine Löschung der eingetragenen GbR dagegen nur nach den allgemeinen 

Vorschriften vor. Danach erlischt die Gesellschaft mit der Auflösung. Die Vorschrift dient dem 

Verkehrsschutz. Obwohl für die Gesellschafter einer GbR ein Eintragungswahlrecht besteht, 

tritt mit der Eintragung in das Register eine Bindungswirkung ein.25 Die Gesellschafter müssen 

zu ihrer Entscheidung stehen und können die GbR nicht mehr beliebig aus dem Register 

löschen. Mit dieser Lösung soll der Rechtsverkehr vor Firmenbestattungen geschützt werden, 

da für die Gesellschafter sonst die Möglichkeit bestehe, eine eingetragene GbR auf ihren 

Antrag hin fernab des Insolvenzverfahrens liquidationslos zu löschen. Zudem sollen dadurch 

die Vertragspartner geschützt werden, die sich bewusst dazu entscheiden nur mit registrierten 

Gesellschaften zu kooperieren. Ausschließlich eine eingetragene GbR kann Besitzerin von 

registrierten Rechten sein. Daher ist sicherzustellen, dass eine bereits eingetragene GbR, die 

                                                
24 Vgl. Herrler, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 57 
25 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 150, 151 
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Inhaberin eines registrierten Rechts ist, ihre Publizität nicht durch einen schlichten 

Löschungsantrag ex nunc verliert.26 

Des Weiteren dient die Vorschrift dazu, die Registergerichte von einer Vielzahl von 

Löschungsanträgen zu entlasten.27 Würde man den Gesellschaften die Möglichkeit einräumen 

jederzeit die vorgenommene Eintragung folgenlos rückgängig zu machen, würde der Aufwand 

für die Gerichte und die Zahl der Eintragungs- und Löschungsanträge höher sein, als wenn 

die Gesellschafter an ihre getroffene Eintragungsentscheidung gebunden sind. 

                                                
26 Vgl. Herrler, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 58 
27 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 152 
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5 Geschäftsführung und Vertretung 

5.1 Geschäftsführung 

Geschäftsführung ist jede für die Gesellschaft vorgenommene Tätigkeit.28 Nicht zur 

Geschäftsführung gehören insbesondere Geschäfte, die die Grundlagen der Gesellschaft 

betreffen. Nach § 709 Absatz 1 BGB steht die Befugnis zur Führung der Geschäfte der 

Gesellschaft den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Nach § 710 BGB kann die 

Geschäftsführung im Gesellschaftsvertrag auf einen einzelnen Gesellschafter übertragen 

werden, wodurch alle anderen Gesellschafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind. 

Auch beim MoPeG bleibt es bei der Gesamtbefugnis aller Gesellschafter zur 

Geschäftsführung. Nach § 715 Absatz 1 BGB-E sind in Übereinstimmung mit dem § 114 

Absatz 1 HGB alle Gesellschafter nur gemeinsam zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft 

berechtigt und verpflichtet. Da die Gesellschafter nach § 721 BGB-E persönlich haften, ist das 

Recht auf Geschäftsführung konsequent. Dem Recht auf Geschäftsführung steht jedoch auch 

gleichzeitig die Pflicht gegenüber, an der Führung der Geschäfte der GbR mitzuwirken. In der 

derzeit geltenden Fassung (§§709 bis 711 BGB) kommt dies noch nicht deutlich genug zum 

Ausdruck.29 Daher wurde die Geschäftsführungspflicht ausdrücklich im § 715 Absatz 1       

BGB-E aufgenommen. Die Geschäftsführungspflicht richtet sich auf die Förderung des durch 

die GbR verfolgten Zweckes und ist zugleich als Beitragspflicht zu qualifizieren.30 Daraus folgt 

auch, dass ein geschäftsführender Gesellschafter für sein Tätigwerden keine Vergütung nach 

§§ 611 ff. BGB verlangen kann. Seine Bemühungen werden bereits durch seine 

Gewinnbeteiligung entgolten (§ 709 Absatz 3 BGB-E). Eine zusätzliche Vergütung setzt 

entweder eine entsprechende Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag oder einen 

Gesellschafterbeschluss voraus.31 

Der 71. Deutsche Juristentag 2016 hatte sich dagegen mehrheitlich für die 

Einzelgeschäftsführungsbefugnis als gesetzlichen Regelfall ausgesprochen. 32 Für den 

Entwurf ist es jedoch wichtiger, dass die Geschäftsführungsbefugnis im Innenverhältnis mit 

der Vertretungsbefugnis im Außenverhältnis übereinstimmt. Die Einzelvertretungsbefugnis der 

Gesellschafter einer OHG ist eine Ausnahme und auf die Schnelligkeit des Handelsverkehrs 

                                                
28 Vgl. Schäfer, in Münchner Kommentar BGB, Bd. 7, 8. Aufl. 2020, § 709 BGB Rn. 7 
29 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 172 
30 Vgl. Schäfer, in Münchner Kommentar BGB, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, § 706 BGB Rn. 14; Schöne, 

BeckOK-BGB, 55. Edition, Stand: 01.05.2020, § 709 Rn. 3 
31 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 172 
32 Vgl. Verhandlungen des 71. Deutschen Juristentags, Bd. II/2, 2017, S. O221 (Beschluss Nr. 12) 
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zurückzuführen. 33 Eine gesetzliche Einzelvertretungsbefugnis lässt sich schwer mit der 

unbeschränkten persönlichen Haftung der Gesellschafter verbinden. 

Die Gesamtbefugnis für die Geschäftsführung erweist sich als zielführend.34 Auch wenn die 

GbR zukünftig eine auf Dauer angelegte, rechtsfähige Außengesellschaft ist, darf nicht 

vergessen werden, dass die Gesellschaftsform häufig für flüchtige Gelegenheitsgesellschaften 

gewählt wird. Die Gesellschafter sind daher oftmals keine erfahrenen Profis und die GbR stellt 

nicht deren Haupteinnahmequelle dar. Durch die Gesamtbefugnisse für Geschäftsführung und 

Vertretung werden die Gesellschafter vor überraschenden Gläubigerforderungen geschützt.  

Aus § 708 BGB-E ergibt sich, dass von den gesetzlichen Regelungen durch den 

Gesellschaftsvertrag abgewichen werden kann. Nach § 715 Absatz 4 BGB-E kann 

insbesondere gesellschaftsvertraglich vorgesehen werden, dass alle oder mehrere 

Gesellschafter jeder für sich allein zu handeln berechtigt sind. Den anderen Gesellschafter 

steht ein Widerspruchsrecht zu. Wird dieses Recht ausgeübt, hat das Geschäft zu 

unterbleiben. Handelt ein Gesellschafter trotz des ausgeübten Wiederspruchs, macht er sich 

nach § 280 Absatz 1 BGB gegenüber der Gesellschaft schadensersatzpflichtig. Die 

abweichende vertragliche Vereinbarung zur Einzelgeschäftsführungsbefugnis und dem 

Widerspruchsrecht ist bereits aus § 711 BGB und § 115 Absatz 1 HGB bekannt. Diese 

Regelung trägt zur größeren Flexibilität bei der Wahl der Gesellschaftsleitung bei. Um 

Gläubiger zu schützen, greift das Widerspruchsrecht jedoch nur im Innenverhältnis und lässt 

die Vertretungsbefugnis im Außenverhältnis nach § 720 Absatz 3 BGB-E unberührt.  

Der Grundsatz der Selbstorganschaft wird von dem Entwurf bedauerlicherweise nicht 

thematisiert. Die Fortgeltung der Selbstorganschaft wird lediglich beiläufig unterstellt.35 Die 

Selbstorganschaft ist ein entscheidendes Differenzierungskriterium zur juristischen Person, 

wie z.B. der GmbH. Selbstorganschaft bedeutet, dass die Aufgaben der Geschäftsführung und 

der Vertretung einer GbR von Personen wahrgenommen werden, die mit den Gesellschaftern 

der GbR identisch sind. Den Gegensatz zur Selbstorganschaft bildet die Fremdorganschaft. 

Die Fremdorganschaft ist nur bei Kapitalgesellschaften möglich und bedeutet, dass die 

Geschäftsführung und Vertretung auch von Nichtgesellschaftern geleistet werden kann.  

Der Grundsatz der Selbstorganschaft bei den Personengesellschaften ist berechtigter Kritik 

ausgesetzt.36 In der Praxis besteht ein ausdrücklicher Wunsch auch Externe in der 

Unternehmensführung von Personengesellschaften einzubinden. Die gängigen Argumente, 

                                                
33 Vgl. Baums, Entwurf eines allgemeinen HGB für Deutschland (1848/49), 1982, S. 140 
34 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 175 
35 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 226 
36 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 179; Scholz, NZG 2020, S.1044 ff.; Osterloh-Konrad,  

ZGR, Bd. 48, Heft 2, 2019, S. 271-300 
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die noch weiterhin für das Prinzip der zwingenden Selbstorganschaft sprechen, überzeugen 

nicht. Insbesondere das Argument, dass es sich bei der Selbstorganschaft um ein zwingendes 

Wesensmerkmal der Personengesellschaft handelt, kann entkräftet werden. Der Blick in die 

Gesetze anderer Länder, wie z.B. der Schweiz oder Frankreich, zeigt, dass sich 

Fremdorganschaft und Personengesellschaft ohne weiteres vereinbaren lassen. Der Schutz 

der unbeschränkt haftenden Gesellschafter erfordert ebenso keine zwingende 

Selbstorganschaft. Das Gesetz lässt es zu, dass einzelne persönlich haftende Gesellschafter 

vollständig auf Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse verzichten können. Warum 

lässt das Gesetz es dann nicht zu, dass alle Gesellschafter gemeinsam die Möglichkeit haben 

auf die Befugnisse zu verzichten und sie gemeinsam auf Nichtgesellschafter übertragen?  

Die Selbstorganschaft wurde bisher aus dem Gesamthandsprinzip hergeleitet. 37 Da die GbR 

jedoch nach § 713 BGB-E nicht länger als Gesamthandsgesellschaft konzipiert ist und das 

Vermögen der Gesellschaft der GbR selbst zugewiesen wird, taugt das Gesamthandsprinzip 

nicht mehr als Argument für die Selbstorganschaft.38 Die Geschäftsführungsbefugnis bleibt 

dagegen weiterhin in der Hand der persönlich haftenden Gesellschafter. Kommanditisten sind 

von dieser Befugnis nach §164 und §170 HGB ausgeschlossen. Daraus könnte man ableiten, 

dass Nichtgesellschaftern erst recht keine Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnisse 

übertragen werden können.39 Das Nichteinmischungsgebot in der KG (§§ 164, 170 HGB) ist 

jedoch ebenso kein überzeugender Grund für das Verbot der Fremdorganschaft. Das Gebot 

reagiert ausschließlich auf Probleme und Gegebenheiten von einer KG. Es schützt den 

persönlich haftenden Gesellschafter vor dem Risiko einer Entmachtung durch einen 

beschränkt haftenden Kommanditisten. Die Gefahr besteht jedoch gar nicht bei einer 

Vereinbarung sämtlicher Gesellschafter auf einen Fremdgeschäftsführer. Sie einigen sich 

gemeinschaftlich für den Einsatz einer externen Person, der alle vertrauen. 

Dem Gesetz steht es frei, den Grundsatz der Fremdorganschaft einzuführen. Dabei spielt die 

Abwägung, ob man die Herrschaft mit der Haftung verbinden will oder der GbR 

Gestaltungsfreiheit einräumen will, eine Rolle. Um einen Kompromiss zu finden, könnte man 

im Gesetz aufnehmen, dass die Gesellschafter organschaftliche Befugnisse auch 

Nichtgesellschaftern zuweisen und diese Befugnisse aber jederzeit und ohne einen wichtigen 

Grund wieder an sich ziehen können. Mit dieser Regelung würde den persönlich haftenden 

Gesellschaftern genug Schutz eingeräumt werden und gleichzeitig würde die 

Gestaltungsfreiheit und Flexibilität nicht zu kurz kommen. Als unentbehrliche Eigenschaft der 

Personengesellschaft und damit als Beeinträchtigung für die Gesellschaften sollte sie jedoch 

                                                
37 Vgl. Flume, Allgemeiner Teil BGB: Erster Teil Die Personengesellschaft, 1977, § 14 VIII 
38 Vgl. Bachmann, NZG, 2020, S. 612, 615 
39 Vgl. Martens, in Schlegelberger Kommentar HGB, 5. Aufl. 1992, Bd. III, 1. Halbbd., §109 Rn. 5 
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ad acta gelegt werden. Für die Gesellschafter einer GbR sollte die Option offenstehen, 

fremdorganschaftliche Strukturen in ihrer Gesellschaft einzuführen. 

Beim Umfang der Geschäftsführung kommt es nicht zu großen Änderungen. Bei der GbR soll 

zukünftig nach § 715 Absatz 2 BGB-E zwischen gewöhnlichen und außergewöhnlichen 

Geschäften unterschieden werden. Als Vorbild dient die Regelung in § 116 Absatz 1 und 2 

HBG. Diese Unterscheidung ist dafür angedacht denjenigen Gesellschaftern, die abweichend 

vom gesetzlichen Regelfall von der Geschäftsführungsbefugnis ausgeschlossen sind, 

genügend Schutz zu bieten, da sie das persönliche Haftungsrisiko tragen. 40 Laut dem Entwurf 

soll vermieden werden, dass die GbR ohne ihr Zutun in seinem Zuschnitt wesentlich verändert 

wird.41 Die außergewöhnlichen Geschäfte benötigen daher auch die Zustimmung der nicht 

geschäftsführungsbefugten Gesellschafter. Sie stehen auf einer Stufe mit 

Grundlagenentscheidungen.42 Hierüber hat die Gesellschafterversammlung nach § 714    

BGB-E Beschluss zu fassen. Die neue Vorschrift ist dispositiv, da sie ausschließlich das 

Rechtsverhältnis der Innengesellschaft betrifft. Für eine Unterscheidung zwischen 

außergewöhnlichen und gewöhnlichen Geschäften kann auf die Abgrenzungsleitlinien bei der 

OHG zurückgegriffen werden. Die Üblichkeit einer Maßnahme bestimmt sich nach der 

Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags, Art und Umfang der Geschäftstätigkeit sowie der 

Art, Größe und Bedeutung des Risikos des Geschäfts für die Gesellschaft.43 Da die GbR eine 

auf Dauer angelegte Gesellschaft ist, kann im Zweifel vom Vorliegen eines gewöhnlichen 

Geschäfts ausgegangen werden.44 Bei der Neuausrichtung der Geschäftspolitik durch 

Wechsel des Hauptvertragspartners und bei der Erteilung einer Generalvollmacht liegt laut 

dem Entwurf ein außergewöhnliches Geschäft vor.45 Auch die langfristige Bindung von 

Betriebsmitteln, Kreditgeschäfte von besonderer Risikoneigung, der Abschluss von 

langfristigen Lieferverträgen und die Errichtung neuer Produktionsstätten spiegeln Geschäfte 

mit einer besonderen Tragweite wieder.46 

5.2 Vertretung 

Die Vertretung regelt das Außenverhältnis der GbR, also denjenigen Bereich der 

Geschäftsführung, der das rechtsgeschäftliche Außenhandeln umfasst. Die Vertretung bezieht 

                                                
40 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 172 
41 Vgl. Jickeli, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 116 Rn. 2; Schäfer, in 

Habersack/Schäfer, Recht der OHG, 2. Aufl. 2019, §116 Rn.2  
42 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 182 
43 Vgl. Jickeli, in Münchner Kommentar HBG, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 116 Rn. 17; Lieder, in Oetker 

Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 116 Rn. 4 
44 Vgl. Hoffmann/Bartlitz, in Heymann Kommentar HGB, 2.Buch, 3.Aufl. 2020, § 116 Rn. 3; Lieder, in 

Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 116 Rn. 4 
45 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 173 
46 Vgl. Haas, in Röhricht/vonWestphalen/Haas, Kommentar HGB, 5.Aufl. 2019, § 116 Rn. 2a; BGH, 

Urteil v. 25.02.1991, II ZR 76/90, ZIP 1991, 509-511 
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sich auf die Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen, die ausschließlich für und 

gegen die vertretene GbR wirken (§ 714 BGB). Um für die Gesellschaft handeln zu können, 

muss ein Gesellschafter eine entsprechende Vertretungsmacht haben. Die Vertretungsmacht 

steht gemäß § 714 i. V. m. § 709 BGB grundsätzlich den Gesellschaftern organschaftlich zu. 

Die Art und der Umfang der Vertretungsmacht der Gesellschafter ergeben sich primär aus 

dem Gesellschaftsvertrag. Ist im Gesellschaftsvertrag keine entsprechende Abmachung 

getroffen, so richtet sich die Vertretungsmacht nach der Geschäftsführungsbefugnis (§714 

BGB). Da die Geschäftsführungsbefugnis nach § 709 BGB allen Gesellschaftern zusteht, 

besteht auch Gesamtvertretung der Gesellschafter. Nach §§ 167 ff. BGB können aber auch 

Dritte rechtsgeschäftlich bevollmächtigt werden. Wichtig ist nur, dass aufgrund des Prinzips 

der Selbstorganschaft nicht nur Dritte bevollmächtigt werden, sondern auch Gesellschafter die 

GbR vertreten. So kann die GbR z.B. einem leitenden Angestellten eine Kontovollmacht für 

das Geschäftskonto erteilen. Der leitende Angestellte kann aufgrund der Vollmacht neben den 

Gesellschaftern wirksam Verfügungen über das Guthaben treffen. Eine Kontovollmacht 

ausschließlich für den Angestellten wäre dagegen aufgrund der Selbstorganschaft unzulässig. 

Im Entwurf werden die Geschäftsführung und Vertretung voneinander entkoppelt. Die 

Vertretungsbefugnis ist nicht länger nur ein Annex zur Geschäftsführungsbefugnis.47 Mit 

gesetzlicher Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR besteht ein Bedürfnis, die Befugnis 

zur organschaftlichen Vertretung der Gesellschaft eigenständig, aber dennoch in Parallele zur 

Geschäftsführungsbefugnis zu regeln.48 Daher regelt der § 720 BGB-E zukünftig die 

Vertretung der Gesellschaft. Die Vorschrift wurde in Anlehnung an den § 125 Absatz 1 HGB 

geschaffen.  

Der Absatz 1 sieht den gesetzlichen Regelfall vor und besagt, dass zur Vertretung der 

Gesellschaft alle Gesellschafter gemeinsam befugt sind, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag 

bestimmt etwas anderes. Bei der OHG ist der gesetzliche Regelfall dagegen die 

Einzelvertretungsbefugnis (124 Absatz 1 HGB-E). Da für die Gesellschafter einer GbR jedoch 

die Möglichkeit besteht, abweichende Regelungen im Gesellschaftsvertrag zu vereinbaren, 

können Sie auch wie bei der OHG die Einzelvertretungsbefugnis wählen oder einzelne 

Gesellschafter von der Vertretung ausschließen. Den Gesellschaftern steht es auch frei die 

Befugnisse zur Geschäftsführung und Vertretung unterschiedlich zu regeln. Das gilt sowohl für 

die im Gesellschaftsregister eingetragene als auch für die nicht eingetragene GbR. Da jedoch 

nur die Einzelvertretungsbefugnis von der eingetragenen GbR Registerpublizität genießt, 

                                                
47 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 184 
48 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 187 
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müssen die Gesellschafter einer nicht eingetragenen GbR weiterhin ihre 

Einzelvertretungsbefugnis durch Vorlage einer Vollmachtsurkunde nachweisen.  

Der Absatz zwei regelt die Gesamtvertreterermächtigung. Nach § 720 Absatz 2 BGB-E können 

in Anlehnung an § 125 Absatz 2 Satz 2 HGB einzelne gesamtvertretungsberechtigte 

Gesellschafter zur Vornahme bestimmter Geschäfte und Arten von Geschäften ermächtigt 

werden. Der ermächtigte Gesamtvertreter kann für alle Gesamtvertreter handeln und damit die 

Gesellschaft wirksam organschaftlich vertreten. Die Vorschrift ermöglicht eine flexiblere 

Handhabung der Gesamtvertretung und trägt zur Harmonie des Personengesellschaftsrechts 

bei. 

In Anlehnung an den § 125 Absatz 2 Satz 3 HGB wird die passive Einzelvertretungsbefugnis 

in § 720 Absatz 5 BGB-E aufgenommen. Ist der GbR gegenüber eine Willenserklärung 

abzugeben, dann genügt nach § 720 Absatz 5 BGB-E die Abgabe gegenüber einem der zur 

Mitwirkung bei der Vertretung befugten Gesellschafter. Diese Aussage im Entwurf entspricht 

der bisher geltenden Rechtslage bei der GbR.49 

Der Absatz 3 regelt den Umfang der Vertretungsbefugnis. Die Vorschrift sieht vor, dass der 

Umfang der Vertretungsbefugnis gegenüber Dritten nicht beschränkt werden kann. Das 

entspricht dem allgemeinen Strukturprinzip des Gesellschaftsrechts (§ 126 Absatz 2 HGB,        

§ 82 Absatz 1 AktG, § 37 Absatz 2 GmbHG). Mit der Vorschrift wird die Handlungsfähigkeit 

der Gesellschaft im Außenverhältnis gesichert und gleichzeitig der Verkehrsschutz beachtet. 

Vertragspartner der GbR werden davor bewahrt, vor Abschluss des Vertrags prüfen zu 

müssen, ob die Vertretungsbefugnis beschränkt ist.50 Insbesondere 

Meinungsverschiedenheiten nach Abschluss eines Rechtsgeschäfts über die Auslegung einer 

Vertretungsbeschränkung im Außenverhältnis sollen umgangen werden.51 Der 71. Deutsche 

Juristentag sprach sich dagegen dafür aus, Beschränkungen der Vertretungsbefugnis 

gegenüber Dritten zuzulassen, wenn diese in das Gesellschaftsregister eingetragen werden.52 

Im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Rechtsverkehrs ist es gut, dass sich der 

Entwurf zu einer unbeschränkten und unbeschränkbaren Vertretungsmacht der Gesellschafter 

bekennt.53 Potenzielle Vertragspartner werden von kostspieligen Nachforschungsmaßnahmen 

entbunden und können bei abgeschlossenen Geschäften auf die Haftung der Gesellschafter 

vertrauen. Die Geschäftsführer können Handlungen im Außenverhältnis vornehmen, ohne sich 

                                                
49 Vgl. BGH, Urteil v. 23.11.2011, XII ZR 210/09, ZIP 2012, 581; Schäfer, in Münchner Kommentar 

BGB, 8. Aufl. 2020, § 714 Rn. 27; Habermeier, in Staudinger Kommentar BGB, Buch 2, 13. 
Bearbeitung, 2003, § 714 Rn. 11 

50 Vgl. K. Schmidt, in Münchner Kommentar HGB , 4. Aufl. 2016, § 126 Rn. 16;  
51 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 189 
52 Vgl. Verhandlungen des 71. Dt. Juristentags, Bd. II/2, 2017, S.O221 (Beschluss Nr. 13) 
53 Vgl. (Verkehrsschutzgedanke bei § 126 HGB) Habersack, in Staub Kommentar HGB, Bd. 3, 5.Aufl. 

2009, §126 Rn.1; K. Schmidt, in Münchner Kommentar HGB, 4.Aufl. 2016, §126 Rn.1  
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zusätzlich vorher im Innenverhältnis ihre Berechtigung einzuholen. Die persönliche Haftung 

der Gesellschafter wird dagegen bereits durch den Grundsatz der Gesamtverantwortung, das 

Widerspruchsrecht bei Einzelvertretungsbefugnis und den Schadensersatzpflichten im 

Innenverhältnis geschützt. Grundsätzlich könnten sich die Vertragspartner durch einen Blick 

ins Register über die Vertretungsbefugnisse informieren und absichern. Die Unsicherheit im 

Rechtsverkehr würde jedoch zunehmen, da man sich wahrscheinlich oftmals fragen müsste, 

ob die Vornahme eines bestimmten Geschäfts tatsächlich von der vereinbarten 

Vertretungsbefugnis gedeckt ist. Das GbR-Register soll Vertragspartner ermöglichen, sich 

leicht und zweifelsfrei über die Gesellschaft zu informieren. Die Eintragung individueller 

Vertretungsbeschränkungen droht daher eher die Übersichtlichkeit und damit die 

Funktionsfähigkeit des GbR-Registers zu beeinträchtigen.54 Der Entwurf entscheidet sich 

vollkommen zu Recht für die unbeschränkte und unbeschränkbare Vertretungsmacht der BGB 

Gesellschafter im Außenverhältnis. 

5.3 Entziehung / Kündigung der Geschäftsführung und Vertretung 

Durch Beschluss der übrigen Gesellschafter können dem GbR-Gesellschafter nach § 715 

Absatz 5 und §720 Absatz 4 BGB-E aus wichtigem Grund die Befugnis zur Geschäftsführung 

und Vertretung entzogen werden. Der Absatz 5 übernimmt im Wesentlichen den § 712 Absatz 

1 BGB. Die Befugnisse zur Geschäftsführung und (oder) Vertretung können beschränkt oder 

vollständig entzogen werden. Einen Gesellschafter kann zum Beispiel die Einzelbefugnis zur 

Geschäftsführung entzogen werden und er fällt gleichzeitig auf den gesetzlichen Regelfall der 

Gesamtgeschäftsführungsbefugnis zurück. Die Gesellschafter können aber auch nur eine 

gegenständliche Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis beschließen, wie zum 

Beispiel auf die Produktion, den Einkauf oder Vertrieb.55 

Eine Neuerung besteht darin, dass dem Gesellschafter nicht nur die im Gesellschaftsvertrag 

vereinbarten Befugnisse entzogen werden können, sondern auch die gesetzlichen 

Gesamtbefugnisse zur Geschäftsführung und Vertretung. Dies ist bereits nach dem geltenden 

Recht zulässig.56 Um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit zu gewährleisten, wird die 

Entziehung der gesetzlichen Befugnisse nun auch im Gesetzesentwurf aufgenommen. Da der 

Ausschluss der gesetzlichen Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis bei der OHG 

bereits nach §§ 117, 127 HGB ohne weiteres zulässig ist, trägt die Neuerung zur weiteren 

                                                
54 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 187 
55 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 174 
56 Vgl. BGH, Urteil v. 13.10.2020, II ZR 359/18, ZIP 2020, 2281-2284; Habermeier, in Staudinger 

Kommentar BGB, Buch 2, 13. Bearbeitung, 2003, §712 Rn. 5; Schäfer, in Münchner Kommentar 
zum BGB, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, § 712 Rn.5 f.; aA OLG Braunschweig, Urteil v. 07.04.2010, 3 U 
26/09, ZIP 2010, 2402-2404 
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Harmonisierung des Personengesellschafsrechts bei.57 Durch die Entziehung der 

Einflussnahme für den Gesellschafter ist insbesondere die Gefahr der persönlichen Haftung 

größer. Daher hat er die Möglichkeit seine Mitgliedschaft zu kündigen. Sollte es nämlich für 

den Gesellschafter der GbR unzumutbar erscheinen, ohne Geschäftsführungs- und 

Vertretungsbefugnisse in der GbR zu bleiben, kann er seine Mitgliedschaft nach § 725 Absatz 

2 BGB-E kündigen. Da man so einen wichtigen Grund nicht bei jeder Entziehung der 

gesetzlichen Befugnisse annehmen kann, muss eine einzelfallgeleitete Gesamtabwägung 

sämtlicher Umstände vorgenommen werden.58  

Des Weiteren kann der Gesellschafter- wie schon bisher- seine Geschäftsführungsbefugnis 

nach § 715 Absatz 6 aus wichtigem Grund von alleine kündigen. Für die Vertretungsbefugnis 

ist diese Regelung nicht vorgesehen, da der Gesellschafter nicht zur Vertretung verpflichtet 

ist. Im Innenverhältnis ist er nach § 715 Absatz 1 BGB-E nicht nur zur Geschäftsführung 

berechtigt, sondern auch verpflichtet. Das Recht zur Kündigung ermöglicht es, sich von der 

Verpflichtung zu befreien. Der Gesellschafter kann die Befugnis zur Geschäftsführung ganz 

oder teilweise aus wichtigem Grund kündigen. Da ein wichtiger Grund vorliegen muss, besteht 

kein uneingeschränktes Recht zur Niederlegung der Geschäftsführung.  

Eine weitere Veränderung ist, dass die Vertretungsbefugnis nicht mehr zwingend parallel mit 

der Geschäftsführungsbefugnis entzogen werden muss. Der Fall, dass nur die 

Vertretungsbefugnis bestehen bleiben soll, kann ausgeschlossen werden. Allerdings kann es 

im Einzelfall vorkommen, dass die GbR den Gesellschafter gerne als Geschäftsführer 

belassen möchte und ihm aber die Vertretungsbefugnis entziehen möchte. Um diese 

Kombination zu ermöglichen, wurde die Regelung im Entwurf entsprechend aufgenommen. 

5.4 Notgeschäftsführung 

Sollten alle geschäftsführungsbefugten Gesellschafter verhindert sein, nach Maßgabe von       

§ 715 Absatz 3 Satz 3 BGB-E bei einem Geschäft mitzuwirken, kann nach § 715a BGB-E 

zukünftig jeder Gesellschafter das Geschäft vornehmen, wenn mit dem Aufschub Gefahr für 

die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen verbunden ist. Die Regelung ist im 

bisherigen BGB-Gesellschaftsrecht nicht enthalten. Eine Vereinbarung im 

Gesellschaftsvertrag, welche dieses neue Recht ausschließt, ist unwirksam (§ 715a S. 2     

BGB-E).  

                                                
57 Vgl. Boesche, in Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 127 Rn. 7 ff.; Lieder, in Oetker 

Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 117 Rn.7  
58 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 193 
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Die Notgeschäftsführung erfolgt zweistufig. Zum einen kann im Fall der gesetzlichen 

Geschäftsführungsbefugnis jeder zur Geschäftsführung befugte Gesellschafter einzeln tätig 

werden. Zum anderen kann auch ein nicht zur Geschäftsführung befugter Gesellschafter tätig 

werden, wenn alle geschäftsführungsbefugten Gesellschafter verhindert sind. Das 

Notgeschäftsführungsrecht der einzelnen geschäftsführungsbefugten Gesellschafter orientiert 

sich am § 115 Absatz 2 HS. 2 HGB.59 Auch die Notgeschäftsführungsbefugnis, die jedem 

Gesellschafter zusteht, ist für die GbR analog nach § 744 Absatz 2 BGB bereits anerkannt.60 

Die neuen Regelungen im § 715a BGB-E bestätigen den bisherigen Rechtsstand. Durch die 

Aufnahme im GbR-Recht muss zukünftig nicht mehr analog auf den § 744 Absatz 2 BGB 

verwiesen werden. Somit werden Begründungsschwierigkeiten und Unübersichtlichkeiten 

umgangen. Die eigenständige Rechtsgrundlage mit den ausformulierten 

Tatbestandsvoraussetzungen dürfte zukünftig die praktische Anwendung der 

Notgeschäftsführung erleichtern und von Unsicherheiten befreien. 61 

Die Notgeschäftsführungsbefugnis ersetzt unter anderem die Einwilligung der 

mitgeschäftsführungsbefugten Gesellschafter, die nicht mehr rechtzeitig erreicht werden 

können. Allerdings muss sichergestellt sein, dass durch die Inanspruchnahme des 

Notgeschäftsführungsrechts nicht die allgemeine Entscheidungskompetenz der 

geschäftsführungsbefugten Gesellschafter unterlaufen wird.62 Die Handelnden müssen sich 

daher erst bemühen, rechtzeitig die Zustimmung der Geschäftsführer zu erlangen.63 Eine 

weitere Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Notgeschäftsführung ist, dass eine 

hinausgeschobene Entscheidungsfindung eine Gefahr für die Gesellschaft oder das 

Gesellschaftsvermögen darstellt. Des Weiteren kommt in Betracht, dass die Maßnahme in 

Anspruch genommen wird, um die Erhaltung eines bestimmten Vermögensgegenstandes zu 

sichern (vgl. § 744 Absatz 2 BGB). Der GbR muss ein Schaden drohen, wenn nicht sofort 

gehandelt wird. Darunter zählt z.B. auch ein entgangener Gewinn.64 Die Gefahrensituation ist 

objektiv ex post zu beurteilen.65 Für die Anwendung der Vorschrift kann auf die Erkenntnisse 

zum geltenden § 115 Absatz 2 HGB verwiesen werden. 

Die Auswirkungen der Vorschrift beschränken sich auf das Innenverhältnis. Das Notrecht 

vermittelt keine Vertretungsbefugnis im Außenverhältnis. Für die Geschäftspartner ist es 

                                                
59 Vgl. Drescher, in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn Kommentar HGB, Bd.1, 4. Aufl. 2020, § 115 Rn. 

32; Klimke, in BeckOK Kommentar HGB, 28. Edition, Stand 15.04.2020, § 115 Rn. 24 
60 Vgl. Drescher, in Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Kommentar HGB, Bd. 1, 4. Aufl. 2020, § 165 Rn. 

19; Jickeli, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 116 Rn. 45 
61 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 197 
62 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 176 
63 Vgl. Hoffmann/Bartlitz in Heymann Kommentar HGB, 2.Buch, 3. Aufl. 2020; § 115 Rn. 22 
64 Vgl. Rawert in Münchner Kommentar, HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 115 Rn. 58 
65 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 176  
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wichtig schnell Klarheit darüber zu erlangen, ob und mit wem sie einen Vertrag schließen.66 

Sie haben keinen Überblick in die inneren Vorkommnisse der GbR und können nicht 

beurteilen, ob eine Gefahrensituation für die Gesellschaft vorliegt. Um die Unsicherheiten für 

die Geschäftspartner zu vermeiden, beschränkt sich der § 715a BGB-E daher nur auf die 

Geschäftsführungsbefugnis. Die Gesellschafter handeln im eigenen Namen. Daher ist es 

wichtig ihnen einen gewissen Schutz zu bieten. Nach der Vornahme des Geschäfts können 

die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter das Geschäft im Namen der GbR genehmigen. 

Sie sind sogar dazu verpflichtet, wenn sein Handeln im Innenverhältnis gerechtfertigt war. 

Gemäß § 683 Satz 1 BGB ist zu prüfen, ob das Geschäft dem Interesse der Gesellschaft 

entsprochen hat und ob der Gesellschafter die Maßnahme für erforderlich halten durfte. 

Verweigern sie dagegen die Genehmigung aufgrund einer Fehleinschätzung des 

Gesellschafters, haftet der Notgeschäftsführer nach § 179 BGB. Um den Verlust 

auszugleichen, den er infolge der Geschäftsausführung erleidet, steht ihm jedoch ein 

Ersatzanspruch nach § 716 Absatz 1 BGB-E zu.  

5.5 Gesellschafterklage 

Ein Gesellschafter kann Ansprüche der Gesellschaft gegen die Mitgesellschafter gerichtlich 

geltend machen. Dieser Vorgang wird allgemein als actio pro socio bezeichnet. Folgendes 

Beispiel stellt eine actio pro socio dar: Die XYZ-GbR besteht aus den Gesellschaftern X, Y und 

Z. Die GbR hat nach § 706 BGB gegen ihre Gesellschafter einen Anspruch auf Zahlung eines 

Gesellschafterbeitrags. Der Gesellschafter X erfüllt diese Pflicht vorschriftsgemäß. Die 

anderen Gesellschafter Y und Z weigern sich dagegen gemeinschaftlich ihre Beiträge an die 

XYZ-GbR zu leisten. Zudem haben sie sich untereinander abgesprochen, dass sie den 

anderen nicht durch eine Klage der Gesellschaft auf Zahlung seines Gesellschafterbeitrags 

belangen. Da X laut dem Gesellschaftsvertrag von der Vertretung der XYZ-GbR 

ausgeschlossen ist, kann er das Recht der Gesellschaft nicht in deren Namen gerichtlich 

geltend machen. In diesem Fall greift jedoch die Gesellschafterklage (actio pro socio). Diese 

wurde bisher nur vom Bundesgerichtshof ausdrücklich zugelassen.67 Im Gesetz gibt es 

dagegen keine ausdrückliche Vorschrift. Der Gesellschafter X kann den Anspruch der XYZ-

GbR im eigenen Namen gerichtlich geltend machen. Er verklagt die Gesellschafter Y und Z 

auf Zahlung ihrer Gesellschafterbeiträge an die GbR.  

Die Gesellschafterklage wird aufgrund des MoPeG im BGB erstmalig aufgenommen. Nach      

§ 715b BGB-E ist zukünftig jeder Gesellschafter befugt, einen auf dem Gesellschaftsverhältnis 

beruhenden Anspruch der Gesellschaft gegen einen anderen Gesellschafter im eigenen 

                                                
66 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 176 
67 Vgl. BGH, Urteil v. 27.06.1957, II ZR 15/56, BGHZ 25, 47-55 
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Namen gerichtlich geltend zu machen, wenn der dazu berufene geschäftsführungsbefugte 

Gesellschafter dies pflichtwidrig unterlässt. Auch die Gesellschafter von der OHG, KG und 

Partnerschaften profitieren über Verweise von der neuen Vorschrift. Die Gesellschafterklage 

steht jedem Gesellschafter zur Verfügung, jedoch nur für die Dauer seiner Zugehörigkeit zur 

Gesellschaft. Die Neuregelung begründet eine gesetzliche Einziehungs- und 

Prozessführungsbefugnis. Nach § 147 Absatz 2 Satz1 AktG und § 46 Nr. 8 GmbHG kann zur 

Anspruchsverfolgung ein besonderer Vertreter bestellt werden.68 Auch die Gesellschafterklage 

begründet im Außenverhältnis keine Vertretungsbefugnis. Für den Gesellschafter besteht die 

Berechtigung lediglich im Innenverhältnis gegen einen Mitgesellschafter oder Dritte gerichtlich 

vorzugehen und eine Forderung der GbR im eigenen Namen geltend zu machen. 

Im Absatz 1 vom § 715b BGB-E werden die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme einer 

Gesellschafterklage geregelt. Die Klage steht jedem Gesellschafter nur für die Dauer seiner 

Zugehörigkeit zur Gesellschaft zu. Durch die Gesellschafterklage können zukünftig Sozial- und 

Drittansprüche durchgesetzt werden. Der Entwurf fasst die bisher getrennt eingeordneten 

Einzelklagerechte zu einem einheitlichen Institut zusammen. Bei den Sozialansprüchen 

handelt es sich um Ansprüche, die die GbR gegenüber einen anderen Gesellschafter aufgrund 

des Gesellschaftsverhältnisses hat. Hierunter zählen unter anderem Beitragsforderungen, 

Auskunftsansprüche, Ersatzansprüche gegen pflichtvergessene Geschäftsführer und 

Ansprüche auf Unterlassung von Wettbewerb. 69 Nach § 715b Absatz 1 Satz 2 BGB-E können 

auch Drittansprüche verfolgt werden. Voraussetzung dafür ist, dass der außenstehende 

Drittschuldner an dem pflichtwidrigen Verhalten mitgewirkt hat und sein Handeln dazu geführt 

hat, dass die vertretungsbefugten Gesellschafter die Verfolgung des Anspruches unterließen. 

70 Der Drittschuldner ist in dieser Situation aufgrund seines pflichtwidrigen Verhaltens nicht 

schutzwürdig. Die Minderheitsgesellschafter haben dagegen ein berechtigtes Interesse die 

Forderung, die sich gegen Dritte richtet, zum Wohle der GbR durchzusetzen.71  

Die Gesellschafterklage ist nur subsidiär zulässig. Das heißt, dass die einzelnen 

Gesellschafter die actio pro socio nur dann in Anspruch nehmen können, wenn die 

geschäftsführungs- und vertretungsbefugten Gesellschafter die Geltendmachung des 

Anspruches pflichtwidrig unterlassen. Beruht das pflichtwidrige Unterlassen z.B. auf einem 

Gesellschafterbeschluss, geht laut dem Entwurf das Recht für den Gesellschafter zur 

Geltendmachung eines Beschlussmangels grundsätzlich vor.72 Auf diese Weise soll verhindert 

                                                
68 Vgl. BGH, Beschluss v. 07.06.2010, II ZR 210/09, ZIP 2010, 2345; 
69 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 178; Lieder in Oetker 

Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019; § 105 Rn. 68 
70 Vgl. Lieder, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 200 
71 Vgl. BGH, Urteil v. 10.01.1963, II ZR 95/61, BGHZ 39, 14, 17 ff.; BGH, Urteil v. 30.10.1987, V ZR 

174/86, ZIP 1988, 12, 13; BGH, Urteil v. 19.06.2008, III ZR 46/06, ZIP 2008, 1582 
72 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 178 
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werden, dass die Voraussetzungen einer Beschlussmängelklage nicht unterlaufen werden. 

Die Vorrangregel nimmt der Gesellschafterklage jedoch einen Großteil ihrer Schlagkraft. Die 

Gesellschafter müssen sich zunächst gegen den ablehnenden Beschluss zur Wehr setzen. 

Wird der Beschluss dann aufgrund der Anfechtung für nichtig erklärt, muss der Gesellschafter 

in einem zweiten Klageverfahren nach § 715b BGB-E eintreten. Dies erscheint für die 

Durchsetzung von Sozialansprüchen als unverhältnismäßig aufwendig, kräftezehrend und 

wenig prozessökonomisch. Um diesen Aufwand zu umgehen, wäre es zum Vorteil, dass im 

Entwurf ein entsprechender Hinweis aufgenommen wird, der den Gesellschaftern ermöglicht, 

die Anfechtungs- und Gesellschafterklage in einem Verfahren miteinander zu verbinden.73  

Die Rechtsfolge der actio pro socio ist, dass dem Gesellschafter die Befugnis eingeräumt wird, 

die Sozial- und Drittansprüche im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen. Dem 

Gesellschafter stehen eine gesetzliche Einziehungsbefugnis und eine gesetzliche 

Prozessführungsbefugnis zu. Diese Befugnis begründet jedoch nicht das materielle Recht, 

über die Forderung der Gesellschaft zu verfügen. Zuordnungssubjekt und Anspruchsinhaber 

bleibt nämlich ausschließlich die GbR. Nur sie kann z.B. einen Prozessvergleich abschließen 

oder auf den Anspruch verzichten. Durch einen Verzicht der GbR würde man der Klage von 

dem Gesellschafter die Grundlage entziehen. Die Entscheidung über den Verzicht kann daher 

nur einstimmig oder durch einen im Gesellschaftsvertrag vereinbarten Mehrheitsbeschluss 

getroffen werden.74 

Aufgrund der materiellen Rechtskraftwirkung ist der klagende Gesellschafter nach § 715b 

Absatz 3 BGB-E verpflichtet, die Gesellschaft unverzüglich über die Erhebung der Klage und 

über den Stand des Rechtsstreits zu unterrichten. Das Gericht ist daraufhin über die erfolgte 

Unterrichtung in Kenntnis zu setzen. Die GbR soll dadurch befähigt werden, geeignete 

Maßnahmen aus der Erhebung der Klage zu treffen.  

Der Absatz 4 regelt die Wirkung der Rechtskraft eines Urteils, das aufgrund der 

Gesellschafterklage ergeht. In Übereinstimmung mit § 148 Absatz 5 Satz 1 AktG wirkt ein 

rechtskräftiges Urteil für und gegen die Gesellschaft. Hat z.B. die Klage eines Gesellschafters 

Erfolg und es kommt zu einer Leistung des Beklagten an die GbR, muss der 

Vermögenszuwachs durch die Rechtskraftbindung geschützt werden. Ohne die 

Rechtskrafterstreckung könnte der Beklagte die Gesellschaft auf Rückgewähr verklagen und 

die gezogenen Früchte aus der Gesellschafterklage würden keinen Bestandsschutz genießen. 

                                                
73 Vgl. (zur GmbH) Bayer, in Lutter/Hommelhoff Kommentar GmbHG, 20. Aufl. 2020, § 13 Rn.55; 

Merkt, in Münchner Kommentar zum GmbHG, Bd. 1, 3. Aufl. 2018, § 13 Rn. 331 
74 Vgl. Lieder, in Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 105 Rn. 71  
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Die Rechtskrafterstreckung zulasten der Gesellschaft ist dagegen sehr umstritten.75 Begründet 

wird diese mit den Unterrichtungspflichten nach § 715b Absatz 3 BGB. Nachdem die GbR von 

der Klage Kenntnis erlangt hat, steht es ihr frei, sich an dem Rechtsstreit zu beteiligen oder 

selbst Klage zu erheben. Entscheidet sich die GbR dafür selbst Klage zu erheben, entzieht sie 

der Gesellschafterklage die Grundlage.76 Die Rechtskrafterstreckung schützt somit die 

Interessen des Beklagten, da er nicht zweimal in Anspruch genommen wird. Zudem werden 

unökonomische Doppelprozesse und die damit verbundene Mehrbelastung der Gerichte 

vermieden. Die Gefahr von widersprechenden Entscheidungen wird umgangen. Die 

Rechtskrafterstreckung vereint die Prinzipien der Rechtssicherheit und 

Prozesswirtschaftlichkeit. 

Im Absatz 2 vom § 715b BGB-E wird zum Schutz des Gesellschafters verdeutlicht, dass eine 

Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche die Gesellschafterklage ausschließt oder 

zuwider beschränkt, unwirksam ist. Für den Entwurf begegnet ein Ausschluss der Klage 

lediglich keine Bedenken, wenn den nicht geschäftsführungs- und vertretungsbefugten 

Gesellschaftern gleichwertige andere Möglichkeiten eingeräumt werden, auf die 

Geltendmachung von Sozial- und Drittansprüchen hinzuwirken.77 Darunter könnte man z.B. 

Abberufungsrechte oder Rechte auf Bestellung von Sondergeschäftsführern verstehen.  

Grundsätzlich ist jedoch hervorzuheben, dass es sich bei der Gesellschafterklage um ein 

unverzichtbares Minderheitsrecht handelt.78 Auf das Recht zur konstruktiven Opposition 

sollten die Gesellschafter nicht verzichten müssen. Die Kodifizierung der Gesellschafterklage 

verdient uneingeschränkte Zustimmung. Den Gesellschaftern wird die Möglichkeit eingeräumt, 

sich gegen eine Willkürherrschaft der Mehrheit zur Wehr zu setzen. Der § 715b BGB-E schafft 

eine belastbare Grundlage für die Geltendmachung von Sozial- und Drittansprüchen. Die 

Vorschrift fügt sich nahtlos in das neue moderne Konzept der Personengesellschaft ein. 

5.6 Informationsrechte 

Das MoPeG fasst den § 713 BGB i. V. m. mit § 666 BGB und § 716 BGB zusammen und 

gliedert ihn inhaltlich neu. Die für die GbR neue konzipierte Vorschrift gilt nach den bekannten 

Verweisungen auch für die OHG, Komplementäre und Mitglieder einer PartG.  

                                                
75 Vgl. Dafür: Bork/Oepen, ZGR, Jahrgang 30, Heft 4, 2001, S. 515, 523 f.; Schwab, Das Prozessrecht 

gesellschaftsinterner Streitigkeiten, Bd. 95, S. 128 f.; Dagegen: Schäfer, in Staub Kommentar HGB, 
Bd. 3, 5. Aufl. 2009; §105 Rn. 263; K. Schmidt, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, 
§ 105 Rn. 203 

76 Vgl. Habermeier, in Staudinger Kommentar BGB, Buch 2, 13.Bearbeitung, 2003, § 705 Rn. 49; 
Schäfer, in Münchner Kommentar BGB, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, § 702 Rn 214 

77 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 179 
78 Lieder, in Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 105 Rn. 70; K. Schmidt, in Münchner 

Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 105 Rn. 199 
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Nach § 717 Absatz 1 Satz 1 BGB-E hat jeder – auch der nicht zur Geschäftsführung befugte 

– Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft das Recht, die Unterlagen der Gesellschaft 

einzusehen und sich aus ihnen Auszüge anzufertigen. Die individuellen Informationsrechte 

dienen in erster Linie dem Minderheitsschutz und resultieren aus der Mitgliedschaft. Die 

Gesellschafter sollen jederzeit die Möglichkeit haben, sich über das mit der Beteiligung an der 

GbR verbundene Risiko informieren zu können. Die Informationen dienen als Grundlage dafür, 

dass die Gesellschafter ihre Entscheidungsbefugnisse ordnungsgemäß und zweckmäßig 

ausüben können. Insbesondere drohende Schäden für die GbR sollen abgewendet werden 

können. Sollte dem Gesellschafter das Einsichtnahmerecht nicht genügen, kann er nach § 717 

Absatz 1 Satz 2 BGB-E von der Gesellschaft ergänzend Auskunft über die 

Gesellschaftsangelegenheiten erlangen. Voraussetzung für das Auskunftsrecht ist laut der 

Entwurfsbegründung, dass der Zweck des individuellen Informationsrechts durch das 

Einsichtnahmerecht nicht erreicht werden kann.79 Nach dem geltenden Recht könnte der Fall 

eintreten, wenn z.B. die Unterlagen lückenhaft oder widersprüchlich sind.80 Im Entwurf werden 

dagegen keine genauen Beispiele genannt. Es wird lediglich begründet, dass der Vorrang des 

Einsichtsrechts die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter indirekt zu einer 

ordnungsgemäßen Dokumentation ihrer Geschäfte anhalten soll.81  

Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche diese Rechte ausschließt oder zuwider 

beschränkt, steht ihrer Geltendmachung nicht entgegen, soweit dies zur Wahrnehmung der 

Mietgliedschaftsrechte des Gesellschafters erforderlich ist, insbesondere wenn Grund zur 

Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht. Der § 717 Absatz 1 Satz 3 BGB-E stellt die 

ausschließenden oder beschränkenden Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag unter den 

Vorbehalt einer besonderen Ausübungskontrolle. Der Vorbehalt orientiert sich an dem in § 716 

Absatz 2 BGB und § 118 Absatz 2 HGB verankerten Rechtsgedanken. Die beiderseitigen 

Bedürfnisse von Verband und Mitglied sollen nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

abgewogen werden. Das individuelle Informationsinteresse genießt den Vorrang, wenn 

Informationen z.B. trotz ungewöhnlicher Geschäftsentwicklung grundlos verweigert werden, 

Geschäftsunterlagen fehlerhaft geführt wurden82, bedeutsame Unterlagen gänzlich fehlen83 

oder ein Verdacht vorliegt, dass bestimmte Vorgänge vertuscht werden.84 Der Gesellschafter 

muss diese Umstände lediglich darlegen. Ein Beweis ist dagegen nicht erforderlich. 

                                                
79 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 183; Schäfer, in Münchner 

Kommentar BGB, Bd. 7, 8. Aufl. 2020, § 716 Rn. 12 
80 Vgl. Lieder, in Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, § 118 Rn. 15; Haas, in Röhricht/von 

Westphalen/Haas, Kommentar HGB, 5. Aufl. 2019, § 118 Rn. 7 
81 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 183 
82 Vgl. BT-Drucks 19/27635 RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 184 
83 Vgl. Enzinger, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 118 Rn. 35, Lieder, in Oetker 

Kommentar HGB 6. Aufl. 2019, §118 Rn.30 
84 Vgl. Lieder, in Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, §118 Rn.30 
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Umgekehrt stehen der Gesellschaft gemäß § 717 Absatz 2 BGB-E Benachrichtigungs- und 

Auskunftsrechte gegen die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter zu. Die Pflicht betrifft 

sämtliche geschäftsführungsbefugte Gesellschafter. Eine abweichend geregelte interne 

Geschäftsverteilung spielt dabei keine Rolle. Die Empfänger der Informationen sind alle 

anderen Gesellschafter. Die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter haben der 

Gesellschaft zunächst unaufgefordert alle wesentlichen Nachrichten zu übergeben. Der 

Umfang und der Inhalt der Benachrichtigungspflicht richten sich nach dem objektiven 

Informationsbedürfnis der Gesellschaft.85 In die Erwägungen sind dabei insbesondere die 

Auswirkungen der Geschäftsmaßnahme auf den Fortschritt der Gesellschaft und die 

persönliche Haftung der Gesellschafter einzubeziehen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft 

verlangen, dass die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter Auskünfte über die 

Gesellschaftsangelegenheiten erteilen und nach Beendigung der Geschäftsführertätigkeit 

Rechenschaft (§ 259 BGB) ablegen. Der Entwurf spricht vom kollektiven Informationsrecht. 

Die Bezeichnung resultiert aus dem alten Rechtsstand. Man war der Annahme, dass die in      

§ 713 und § 666 BGB gewährten Auskünfte der Gesamtheit der übrigen Gesellschafter 

zusteht.86 Der Gläubiger der Informationen ist jedoch die Gesellschaft selbst. Aufgrund der 

Anerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR im Gesetz (§ 705 Absatz 2 BGB-E) scheint der 

Begriff kollektives Informationsrecht überholt.  

Nach § 717 Absatz 2 Satz 2 BGB-E ist ein Ausschluss der Informationsrechte im 

Gesellschaftsvertrag zum Schutz der Gesellschaft unwirksam. Beschränkungen sollen 

dagegen bis zur Grenze der Rechtsschutzverkürzung (§ 138 BGB) zulässig sein. Es können 

somit z.B. Beschränkungen bei den Anforderungen an die Informationsgewährung 

vorgenommen werden. Im bisher geltenden Recht waren der § 713 BGB und § 666 BGB als 

dispositiv anzusehen. Die neue Vorschrift sorgt dagegen dafür, dass es ein festes 

Mindestniveau für die Informationen gibt.  

                                                
85 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 184 
86 Vgl. Habermeier, in Staudinger Kommentar BGB, Buch 2, 13. Bearbeitung, 2003, § 713 Rn. 6, 

Schäfer, in Münchner Kommentar BGB, Bd. 7, 7. Aufl. 2017, § 713 Rn.8 
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6 Beschlussmängelrecht 

Gesetzliche Regelungen zu Beschlüssen von Personengesellschaften gab es im BGB bisher 

kaum. Einige Vorschriften verlangten lediglich einen Beschluss, wie z.B. § 712 Absatz 1 BGB 

und § 728 Absatz 1 Satz 2 BGB. Bestimmungen zu der Vorgehensweise und der Wirksamkeit 

eines Beschlusses fehlten sogar gänzlich. Der Entwurf will dem Normierungsmangel abhelfen 

und einige Regeln neu ins BGB aufnehmen.  

6.1 Beschlussfassung 

Im § 714 BGB findet die Beschlussfassung erstmals einen Platz im BGB. Nach § 714 BGB-E 

bedürfen Gesellschafterbeschlüsse der Zustimmung aller stimmberechtigten Gesellschafter. 

Durch die Norm wird die Grundlage der gesellschaftsinternen Willensbildung und 

Entscheidungsfindung durch Beschlussfassung geregelt.87 Der Entwurf regelt mit dem 

Mehrheitserfordernis jedoch nur einen kleinen Teil. So ist dem § 714 BGB-E z.B. nicht zu 

entnehmen, wann Beschlüsse von den Gesellschaftern gefasst werden.  

Laut dem Entwurf sollte die Beschlusskompetenz nicht im Einzelnen geregelt werden. Es soll 

vielmehr bei der hergebrachten Unterscheidung zur Geschäftsführungskompetenz bleiben.88 

Unter der Geschäftsführung ist jede Tätigkeit zu verstehen, die den Gesellschaftszweck 

fördert. Der Gesellschafterbeschluss dient dagegen der Gestaltung des 

Gesellschaftsverhältnisses. Er betrifft die Grundlagen der Gesellschaft. Die Entziehung der 

Geschäftsführungsbefugnis (§ 715 Absatz 5 BGB-E) und die Vornahme eines 

außergewöhnlichen Geschäfts (§ 715 Absatz 2 Satz 2 BGB-E) erfordern z.B. einen 

zustimmenden Gesellschafterbeschluss. Auch gewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahmen 

können, sofern dies gesellschaftsvertraglich vereinbart wurde, nach Maßgabe von § 714     

BGB-E beschlossen werden. 

Die Grundlage für die Beschlussfassung nach § 714 BGB-E bildet das Einstimmigkeitsprinzip. 

Maßgebend sind nur die stimmberechtigten Gesellschafter. Die Gesellschafter, die einem 

Stimmverbot unterliegen, sind daher nicht zu berücksichtigen. Regelungen zu 

Mehrheitsentscheidungen enthält die Vorschrift nicht. Allerdings kann von dem 

Einstimmigkeitsprinzip durch ein Abkommen im Gesellschaftsvertrag, gegebenenfalls auch 

stillschweigend durch stetiges Dulden von Mehrheitsbeschlüssen, verzichtet werden. Laut 

dem Entwurf braucht es aufgrund der Gestaltungsfreiheit keine explizite Klarstellung im 

Gesetzestext hinsichtlich der Möglichkeit abweichende Regelungen zu treffen.89 Das 

                                                
87 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 170 
88 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 170 
89 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 171 
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Mehrheitsprinzip kann zur erleichterten und flexibleren Entscheidungsfindung beitragen. Es 

erhöht zudem die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft. Beim Einstimmigkeitsprinzip kann 

dagegen jeder stimmberechtigte Gesellschafter durch Fernbleiben von der Abstimmung eine 

Beschlussfassung verhindern oder durch eine ablehnende Stimmabgabe den anderen 

Gesellschaftern seinen Willen aufzwingen.90 Das Mehrheitsprinzip schränkt die 

Entscheidungskraft eines einzelnen Gesellschafters mehr ein und kann somit zu einer 

harmonischeren Entscheidungsfindung beitragen.  

Auch der einzelne Gesellschafter wird trotz der vereinbarten einfachen Mehrheit ausreichend 

geschützt, da einzelne Vorschriften ausdrücklich eine qualifizierte Mehrheit verlangen. So 

bestimmt z.B. der § 732 BGB-E, dass trotz der im Gesellschaftsvertrag vereinbarten einfachen 

Mehrheit, für einen Beschluss, der die Auflösung der Gesellschaft zum Gegenstand hat, eine 

Mehrheit von mindesten drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Eine 

qualifizierte Mehrheit wird auch für den Fortsetzungsbeschluss nach § 734 Absatz 2 BGB-E 

verlangt. Der Beschluss wird nach Auflösung der Gesellschaft geschlossen, sobald der 

Auflösungsgrund beseitigt ist. Auch hierdurch sollen die Gesellschafter geschützt werden, da 

sie aufgrund des Fortsetzungsbeschlusses keinen Anspruch mehr auf den bereits 

entstandenen Liquidationserlös haben. Allerdings ist zu beachten, dass der 

Fortsetzungsbeschluss einer Neugründung gleicht und die Gefahr der persönlichen Haftung 

neu begründet wird. In diesem Fall wäre eine Fortsetzung ohne jeden betroffenen 

Gesellschafter nicht zulässig. Daher müssen alle Gesellschafter erst im Gesellschaftsvertrag 

ausdrücklich vereinbaren, dass für ein Fortsetzungsbeschluss eine Mehrheitsentscheidung 

genügt. Auch hier könnte zusätzlich nochmal Vorsorge getroffen werden hinsichtlich dem 

Erfordernis einer qualifizierten Mehrheit. Im Ergebnis bedarf es dann aber keinen besonderen 

Schutz mehr durch eine in § 734 Absatz 2 BGB-E gesetzlich angeordnete qualifizierte 

Mehrheit. Wenn eine allgemeine Mehrheitsklausel immer genügen würde, wäre die 

vorausgesetzte Einstimmigkeit in § 714 Satz 1 BGB-E überflüssig. Die Gesellschafter sollten 

sich daher untereinander genau abstimmen, welche Vereinbarungen sie hinsichtlich des 

Beschlussverfahrens im Gesellschaftsvertrag aufnehmen. 

Die Stimmkraft ist im § 709 Absatz 3 BGB-E geregelt. Sie richtet sich vorrangig nach den 

vereinbarten Beteiligungsverhältnissen. Sind keine Beteiligungsverhältnisse vereinbart, dann 

richtet sich die Stimmkraft nach dem Verhältnis der vereinbarten Beiträge und wenn keine 

Beitragswerte vereinbart sind, ist die Mehrheit nach Köpfen maßgebend. Bisher sahen § 709 

Absatz 2 BGB und § 119 Absatz 2 HGB die Berechnung der Mehrheit nach der Zahl der 

Gesellschafter vor. Dass nun dagegen zunächst die vereinbarten Verhältnisse oder die 

                                                
90 Vgl. Schäfer, in Münchner Kommentar BGB, Bd. 7, 8. Aufl. 2020, § 709 Rn. 39, 47  
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geleisteten Beiträge maßgebend sind, entspricht der Vertragspraxis in Anlehnung an die 

Kapitalgesellschaften. Die Neuerung ist positiv hervorzuheben. 

Eine generelle Regelung zu Stimmverboten enthält der Gesetzesentwurf nicht. Die bisherigen 

spärlichen Regelungen werden einfach beibehalten (§§ 715 Absatz 5, 720 Absatz 4 BGB-E). 

Eine gesetzliche Anweisung würde Rechtssicherheit bringen. Aufgrund der Vielseitigkeit der 

Personengesellschaften könnten Stimmverbote jedoch nur pauschal angeordnet werden.  

6.2 Beschlussmängel und Beschlussmangelklage 

Fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse sind nach geltendem Recht grundsätzlich nichtig. Dies 

gilt auch unabhängig von der Schwere des Mangels. Die Nichtigkeit ist durch eine allgemeine 

Feststellungsklage gegen die widersprechenden Mitgesellschafter geltend zu machen. Es ist 

deshalb positiv hervorzuheben, dass das Beschlussmängelrecht erstmals kodifiziert wird. 

Zudem wird, wie im Aktienrecht, zwischen anfechtbaren und nichtigen 

Gesellschafterbeschlüssen unterschieden. Das neue Anfechtungsmodell nach dem Vorbild 

des Aktienrechts löst das bisherige Feststellungsmodell ab.  

Laut dem Mauracher Entwurf sollte das Beschlussmängelrecht generell für alle 

Personengesellschaften kodifiziert werden. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 

20. Januar 2021 entschied sich dagegen und führte das Beschlussmängelrecht lediglich in das 

Gesetz der Personenhandelsgesellschaften ein. Als Begründung wurde aufgeführt, dass das 

Anfechtungsmodell Mindestanforderungen an die Formalisierung des Beschlussverfahrens 

und damit einen Professionalisierungsgrad erfordert.91 Dieser ist nach genauerer Beobachtung 

eher bei den kaufmännischen Rechtsformen der OHG und der KG zu erwarten. Bei 

Gelegenheitsgesellschaften, wie z.B. der GbR, würde das Anfechtungsmodell zur 

Überforderung führen. Die Rechtsform der GbR wird allerdings nicht nur für 

Gelegenheitsgesellschaften gewählt. Für eine professionell ausgelegte GbR erscheint das 

vorgesehene Anfechtungsmodell nach wie vor geeignet. Die Gestaltungsfreiheit lässt aber 

auch hier wieder abweichende Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag zu. Sie haben 

gleichermaßen die Option, sich für das neue Modell zu entscheiden und entsprechende 

Regelungen im Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. In der Zukunft sollte dies zu guten 

Ergebnissen führen. Infolgedessen ist der Vorschlag des Regierungsentwurfes zu 

befürworten. 

 

                                                
91 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 269 
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7 Gesellschafterwechsel, Ausscheiden eines Gesellschafters und 

Auflösung der GbR 

Der Gesellschafterwechsel, das Ausscheiden eines Gesellschafters oder die Auflösung der 

Gesellschaft gehören nicht zu den alltäglichen Ereignissen einer GbR. Insbesondere die mit 

den Ereignissen verbundene rechtliche und emotionale Brisanz ist nicht zu unterschätzen. Es 

ist daher positiv hervorzuheben, dass sich der Mauracher Entwurf als Kernziel gesetzt hat, die 

Vorschriften zu überarbeiten und zu modifizieren. Bisher war es üblich, dass jede GbR 

ausführliche Vorkehrungen für das Vorliegen einer dieser Ereignisse im Gesellschaftsvertrag 

treffen musste, da es sonst zur Auflösung der Gesellschaft kam. Auch die Rechtsprechung 

äußerte sich großzügig bei der Annahme von stillschweigenden Abweichungen.92 Insgesamt 

können die bisher geltenden gesetzlichen Regelungen im BGB als rudimentär bezeichnet 

werden. Doch das soll nun geändert werden. Die bestehenden Regelungen werden einer 

Generalrevision unterzogen. Die Neuerungen werden den Personengesellschaften neue 

Perspektiven eröffnen. 

7.1 Gesellschafterwechsel 

Der § 711 BGB-E ist neu. Die Vorschrift regelt zukünftig die Übertragbarkeit des 

Gesellschaftsanteils. Regelungstechnisch wird dabei zwischen der Übertragung unter 

Lebenden und dem Übergang von Todes wegen unterschieden. Grundsätzlich ist der 

Gesellschaftsanteil nicht frei übertragbar, da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sich die 

persönlich haftenden Gesellschafter einer Personengesellschaft aufgrund eines höchst 

persönlichen Entschlusses in der Gesellschaft zusammengefunden haben.  

7.1.1 Gesellschafterwechsel unter Lebenden 

Bisher waren die Gesellschafterstellung und die Ansprüche der GbR nicht übertragbar (§ 717 

BGB). Das hatte grundsätzlich zur Folge, dass mit dem Ausscheiden eines Gesellschafters 

auch das Ende der GbR eintritt. Um dies zu verhindern, mussten im Gesellschaftsvertrag 

abweichende Regelungen aufgenommen werden, wie z.B. die Fortsetzungsklausel. Doch das 

MoPeG setzt dieser Inflexibilität ein Ende. Im Absatz 1 wird die Übertragung unter den 

Lebenden nun auch im Gesetz eindeutig geregelt. Nach § 711 Absatz 1 BGB-E bedarf die 

Übertragung eines Gesellschaftsanteils nur die Zustimmung der anderen Gesellschafter.  

Der bisherigen Verwirrung, bezüglich der Übertragbarkeit der Mitgliedschaft, wird somit ein 

Ende gesetzt. Der Gesellschaftsanteil kann zukünftig durch eine formfreie Abtretung 

übertragen werden. Durch die Abwendung vom Gesamthandsprinzip ist der Gegenstand der 

                                                
92 Vgl. BGH, Urteil v. 17.06.1953, II ZR 205/52, BGHZ 10, 91, 97; BGH, Urteil v. 11.07.1968, II ZR 

179/66, BGHZ 50, 316, 321 
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Übertragung nicht mehr eine Beteiligung an den einzelnen Gegenständen des 

Gesellschaftsvermögens, sondern der Gesellschaftsanteil als solcher.93 Die Regelungen 

bezüglich des Gesellschafterwechsels gelten über §§ 105, 161 HGB-E für die 

Handelsgesellschaften entsprechend.  

7.1.2 Gesellschafterwechsel von Todes wegen  

Der § 727 BGB sah bisher vor, dass sich die GbR beim Tod eines Gesellschafters auflöst und 

der Erbe Mitglied der Liquidationsgesellschaft wird. Die Auflösung der Gesellschaft konnte 

lediglich eine abweichende Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag verhindern. Gewöhnlich 

enthält der Gesellschaftsvertrag einer GbR für den Fall des Versterbens eines Gesellschafters 

eine Abmachung, die vorschreibt, wie es nach dem Tod eines GbR-Gesellschafters 

weitergeht. Eine Fortsetzungsklausel bestimmt, dass der Anteil des Verstorbenen den 

verbleibenden Gesellschaftern anwächst. Eine Nachfolgeklausel legt dagegen fest, dass alle 

oder nur bestimmte Erben unmittelbar Gesellschafter werden.  

Zukünftig regelt der Absatz 2 im § 711 BGB-E den Übergang des Gesellschaftsanteils von 

Todes wegen. Laut dem § 711 Absatz 2 BGB-E geht der Gesellschaftsanteil auf den Erben 

über, wenn im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, dass im Fall des Todes eines 

Gesellschafters die GbR mit seinen Erben fortgesetzt wird. Die Vererblichkeit von Anteilen an 

Personengesellschaften soll also nach wie vor keine Selbstverständlichkeit sein, sondern wie 

bisher eine Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag erfordern.94 Sind mehrere Erben 

vorhanden, fällt der Gesellschaftsanteil kraft Gesetzes jedem Erben entsprechend der 

Erbquote zu (§711 Absatz 2 Satz 2 BGB-E). Somit stellt das Gesetz klar, dass die Vorschriften 

über die Erbengemeinschaft (2032 BGB) keine Anwendung finden. Die Ansicht entspricht der 

schon geltenden Rechtslage.95 Falls der Gesellschafter nur einer bestimmten Person seinen 

Gesellschaftsanteil im Falle seines Todes übertragen will, kann er dies weiterhin durch eine 

qualifizierte Nachfolgeklausel im Gesellschaftsvertrag erreichen.96 

7.2 Ausscheidens- und Auflösungsgründe bei der rechtsfähigen 

GbR  

Das MoPeG stellt die Ausscheidens- uns Auflösungsgründe übersichtlich in separaten 

Vorschriften dar. Zudem wird bei der Kündigung zukünftig an allen Stellen zwischen der 

Kündigung der Mitgliedschaft (§725 BGB-E) sowie der Kündigung der Gesellschaft (§731 

                                                
93 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 164 
94 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 165 
95 Vgl. BGH, Urteil v. 22.11.1956, II ZR 222/55, BGHZ 22, 186, 192 f.; BGH, Urteil v. 12.01.1998, II ZR 

23/97, NJW 1998, 1313-1314 
96 Vgl. Reuter, in Staudinger Kommentar BGB, Buch 2, 13. Bearbeitung, 2003, § 727 Rn. 19 f.; K. 

Schmidt, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 139 Rn. 16 
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BGB-E) einerseits und der Ausschließung eines Gesellschafters aus wichtigem Grund (§ 727 

BGB-E) andererseits differenziert. Die Struktur und die Klarheit im Gesetz werden sich künftig 

positiv auf die Vertragsgestaltung auswirken.  

Der § 723 Absatz 1 BGB-E befasst sich mit den Gründen für das Ausscheiden eines 

Gesellschafters und dem Zeitpunkt des Ausscheidens. Die Ausscheidensgründe sind dabei 

von ihren Voraussetzungen und Rechtsfolgen getrennt. Die Vorschrift gestaltet alle bisher in 

§§ 723, 725, 727, und 728 Absatz 2 BGB in Verbindung mit § 736 Absatz 1 BGB geregelten 

Auflösungsgründen zu Ausscheidensgründen um. Das MoPeG entkoppelt das Schicksal der 

Gesellschaft vom Schicksal der individuellen Mitgliedschaften ihrer Gesellschafter ab.97 Die 

auf die Mitgliedschaft bezogene Kündigung eines Gesellschafters führt künftig lediglich zum 

Ausscheiden des betroffenen Gesellschafters (§ 725 BGB-E). Bisher stellten dagegen Störfälle 

auf Gesellschafterebene Auflösungsgründe für die GbR dar. Die Vorschrift wurde nach dem 

Vorbild der bestehenden Regelungen zur OHG eingeführt.98 Der § 723 Absatz 1 Nummer 5 

BGB-E regelt als weiteren Ausscheidensgrund die Ausschließung eines Gesellschafters aus 

wichtigem Grund. Die Ausschließung eines Gesellschafters erfordert zwar weiterhin einen 

Beschluss, allerdings wird sie folgerichtig vom bisherigen Erfordernis einer 

Fortsetzungsklausel im Gesellschaftsvertrag befreit.99 In der Vorschrift wird klargestellt, dass 

für die Gesellschafter weiterhin die Möglichkeit besteht für alle genannten Gründe die 

Auflösung der GbR statt der Ausscheidung im Gesellschaftsvertrag festzulegen.  

Der Absatz 3 regelt den Zeitpunkt des Ausscheidens. Grundsätzlich scheidet der 

Gesellschafter mit dem Eintritt des ihn betreffenden Ausscheidungsgrundes aus. Im Fall einer 

Kündigung scheidet er jedoch nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist aus. Wird der 

Gesellschafter durch einen Beschluss der übrigen Gesellschafter aus wichtigem Grund 

ausgeschlossen, scheidet er sofort mit Mitteilung des Beschlusses durch die Gesellschaft aus. 

Bei der OHG wird die Ausschließung des Gesellschafters dagegen vom Vorliegen eines 

rechtskräftigen Ausschließungsurteils abhängig gemacht.100 Im Ergebnis wird nur die Klagelast 

unterschiedlich verteilt. Bei der GbR ist auch davon auszugehen, dass es nach dem Beschluss 

zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Jedoch muss der von der Entziehung 

betroffene von sich aus die Klage einreichen und für Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 

sorgen.  

Die Auflösungsgründe, welche zur anschließenden Liquidation der Gesellschaft führen, 

werden dagegen im § 729 BGB-E geregelt. Die Vorschrift ist neu. Sie fasst die in den geltenden 

                                                
97  Vgl. Bochmann, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 228  
98  Vgl. §131 Absatz 3 HGB 
99  Vgl. §737 BGB 
100 Vgl. §140 HGB 
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§§ 723, 726, 728 Absatz 1 BGB genannten Auflösungsgründe zusammen und erweitert sie 

um die Auflösungsgründe des § 131 Absatz 2 Nummer 1 und 2 HGB. So kommt es z.B. zur 

Auflösung, wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GbR eröffnet wurde, die 

Gesellschaft gekündigt wird oder die Zeit abgelaufen ist, für welche die GbR eingegangen 

wurde. Die Auflösung der GbR wenn der Zweck, zu dem sie errichtet wurde, erreicht oder 

seine Erreichung unmöglich geworden ist, ist im § 729 Absatz 2 BGB-E geregelt und entspricht 

dem bisher geltenden § 726 BGB. Neben den im Gesetz genannten Auflösungsgründen haben 

die Gesellschafter auch hier wieder die Möglichkeit weitere Gründe im Gesellschaftsvertrag zu 

vereinbaren, die zur Auflösung und anschließenden Liquidation führen. 

7.3 Unterschiede bei der nicht rechtsfähigen Innengesellschaft 

bürgerlichen Rechts 

Die Umwandlung von Ausscheidens- zu Auflösungsgründen erstreckt sich allein auf die 

rechtsfähigen Außengesellschaften. Für die Innengesellschaften sind dagegen die in § 740a 

Absatz 1 BGB-E aufgezählten Beendigungsgründe den bisher geltenden Auflösungsgründen 

nachgebildet. Störfälle auf Gesellschafterebene stellen also weiterhin Auflösungsgründe für 

die Innengesellschaft dar. Das Schicksal der nicht rechtsfähigen GbR hängt vom Schicksal 

der individuellen Mitgliedschaften ihrer Gesellschafter ab. So führt der Tod oder die Kündigung 

eines Gesellschafters auch in Zukunft zur Beendigung der nicht rechtsfähigen GbR. Nach         

§ 740c Absatz 1 BGB-E bekommt die Innengesellschaft jedoch die Option abweichende 

Regelungen im Gesellschaftsvertrag zu vereinbaren. Sie können festlegen, dass die 

Gesellschaft z.B. bei der Kündigung eines Gesellschafters weiterhin bestehen soll. An die 

Stelle der Beendigung der GbR tritt dann das Ausscheiden des Gesellschafters, in dessen 

Person der Ausscheidungsgrund eintritt. Den Innengesellschaften wird es eher zugemutet, 

dass sie Vorsorge gegen ihre unbeabsichtigte Auflösung treffen, als zu erwarten, dass sie 

spezielle Auflösungsgründe verabreden.101 Einzig und allein die Ausschließung eines 

Gesellschafters aus wichtigem Grund wird auch bei der Innengesellschaft in Zukunft ohne 

Fortsetzungsklausel zulässig sein. Auch bei der nicht rechtsfähigen Gesellschaft entspricht es 

allem Anschein nach dem Interesse der Beteiligten, die GbR dann ohne den betreffenden 

Gesellschafter fortsetzen zu können.102 Der § 740c Absatz 2 BGB-E verweist daher auf den   

§ 727 BGB-E und beinhaltet die Ausschließung aus wichtigem Grund nicht weiter als 

Beendigungsgrund in § 740a BGB-E. Des Weiteren wird grundsätzlich für den 

Ausschließungsbeschluss das Einstimmigkeitserfordernis gelten. Dem einstimmig gefassten 

Beschluss zur Ausschließung eines Gesellschafters wird man ohne weiteres einen 

Fortsetzungswillen entnehmen können. Lediglich wenn die Gesellschafter in den 

                                                
101 Vgl. Bochmann, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 234  
102 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 225 
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Innengesellschaftsverträgen das Mehrheitsprinzip vereinbart haben, ist die Auslegung 

schwieriger. Wo es jedoch Vereinbarungen zu dem Mehrheitsprinzip gibt, wird es wohl kaum 

an einer Fortsetzungsklausel fehlen.  

7.4 Kündigungsgrund bei Anteilserwerb von Todes wegen  

Der § 724 BGB-E überträgt die Regelung des § 139 HGB auf die GbR. Die Vorschrift ist eine 

Empfehlung des 71. Deutschen Juristentages.103 Die Übertragung des Anteils eines 

verstorbenen Gesellschafters auf seinen Erben nach § 711 Absatz 2 BGB kann sich für den 

Erben negativ auswirken, da er auch für Altschulden persönlich und unbeschränkt haftet. Aus 

diesem Grund räumt die neue Vorschrift den Erben ein Wahlrecht ein. Geht der Anteil eines 

verstorbenen Gesellschafters kraft Nachfolgeklausel auf seinen Erben über, so kann jeder 

Erbe künftig den Wunsch gegenüber den anderen Gesellschaftern vortragen, dass er eine 

Kommanditistenstellung einnehmen möchte. Wichtig ist nur, dass die GbR die 

Voraussetzungen nach § 107 Absatz 1 HGB-E erfüllt, um in das Handelsregister eingetragen 

zu werden. Nach § 107 Absatz 1 Satz 2 HGB-E ist der Handelsregistereintrag zukünftig auch 

für eine freiberufliche GbR möglich. Die Umwandlungsmöglichkeit steht für sie jedoch unter 

dem Vorbehalt der berufsrechtlichen Zulässigkeit. Die GbR wird danach in eine KG 

umgewandelt. Lehnen die anderen Gesellschafter den Wunsch des Erben ab oder ist eine 

Umwandlung der Gesellschaft in eine KG nicht möglich, hat er noch die Möglichkeit seine 

Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Sein Wahlrecht kann der 

Erbe nur innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er von dem Anfall der 

Erbschaft Kenntnis erlangt hat, geltend machen (§ 724 Absatz 3 BGB-E). Durch die 

fristgemäße Umwandlung der Mitgliedschaft oder durch den fristgemäßen Austritt aus der 

Gesellschaft beschränkt der Erbe seine gesellschaftsrechtliche Haftung.104 

Schon nach dem bisher geltenden Recht wurde die analoge Anwendung des § 139 HGB auf 

die GbR befürwortet.105 Insbesondere durch das Handelsrechtsreformgesetz von 1998 hat sich 

für die GbR die Möglichkeit ergeben, teilweise die Rechtsfolgen des § 139 HGB 

herbeizuführen. Da der Handelsregistereintrag eine Voraussetzung für die analoge 

Anwendung des § 139 HGB ist, stand bisher jedoch nicht jeder GbR der Weg in die KG offen. 

Ins Handelsregister durfte sich nach § 105 Absatz 2 HGB nur eine gewerblich tätige GbR 

eintragen lassen. Der Weg blieb somit vor allem für eine freiberufliche GbR, wie z.B. einem 

Steuerberaterbüro oder einer Rechtsanwaltskanzlei, verschlossen.  

                                                
103Vgl. Verhandlungen des 71. Deutschen Juristentages, Band II/2, 2017, S. O222 (Beschluss 22) 
104Vgl. K. Schmidt, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 139 Rn. 5 
105BGH, Beschluss v. 17.12.2013, II ZR 121/12, ZIP 2014, 1221-1223; Ulmer, ZIP 2003, 1113, 1121;   

Schäfer, NJW 2005, 3665 ff. 
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Bei der neuen Vorschrift muss bedacht werden, dass die Situation des Erben einer Außen-

GbR häufig nicht mit derjenigen des Erben einer Personenhandelsgesellschaft verglichen 

werden kann. Der § 139 HGB ist auf Personenhandelsgesellschaften ausgelegt. Der Erbe soll 

vor der unbeschränkten Haftung gemäß §§ 128, 130 HGB und vor unerwarteten 

Geschäftsführungspflichten geschützt werden, ohne gleich die gesamte Erbschaft 

ausschlagen zu müssen.106 Die OHG als Gesellschaft soll dagegen vor Kapitalabfluss durch 

Abfindungszahlungen an den Erben bewahrt werden. Die GbR muss sich an den beiden 

Schutzzwecken des § 139 HGB orientieren.107 Die Haftungsrisiken bei einer GbR sind häufig 

jedoch ganz andere als bei Personenhandelsgesellschaften. Die OHG ist nach dem 

gesetzlichen Leitbild unternehmerisch tätig. Für eine typische rechtsfähige GbR ist eine 

unternehmerische Betätigung hingegen unüblich. Ihr Zweck entspricht bisher eher dem bloßen 

Halten und Verwalten von Vermögensgegenständen. Aus der bloßen Vermögensverwaltung 

resultieren keine unkalkulierbaren Haftungsrisiken wie bei einer unternehmerischen tätigen 

OHG. Der Sprung von der GbR in eine KG ist dennoch gravierender, als die Umwandlung 

einer OHG in eine KG. Mit dem Übergang sind vor allem Buchführungs- und 

Bilanzierungspflichten, der Pflicht zur Erstellung des Jahresabschlusses, der Änderung der 

Geschäfts- und Vertretungsregelungen und der Pflicht zur Eintragung im Handelsregister 

verbunden.108 Diese Änderungen für die GbR können gleichermaßen belastend sein, wie die 

Zahlung einer Abfindung an den ausscheidenden Gesellschafter-Erben. Eine 

Personenhandelsgesellschaft ist es dagegen gewohnt Bücher zu führen und entsprechende 

Aufzeichnungen zu tätigen. Der Sprung in die KG ist daher für sie wesentlich komfortabler und 

mit weniger Änderungen verbunden. Das Publizitätsdefizit zwischen der GbR und der KG wird 

hingegen mit dem künftigen Gesellschaftsregister weitestgehend kompensiert.  

Um die mit der Umwandlung verbundenen Hürden abzuwenden, ist der § 724 BGB-E als 

dispositive Regelung konzipiert. Die Gesellschafter können die Vorschrift im 

Gesellschaftsvertrag ausschließen. Dafür müssten die rechtsfähigen GbR künftig aber 

zunächst einmal erkennen, welcher Aufwand ihnen im Erbfall mit dem § 724 BGB-E droht. 

Nichtsdestotrotz ist die Ausgestaltung des § 724 BGB-E als dispositive Vorschrift gerade bei 

rein vermögensverwaltenden Gesellschaften zu befürworten. Sie können den Aufwand, der 

mit einer Umwandlung in eine KG verbunden ist, umgehen. Die OHG kann den Übergang in 

die KG dagegen weiterhin nicht abwenden (§ 139 Absatz 5 HGB). 

                                                
106Vgl. K. Schmidt, in Münchner Kommentar HGB, Bd. 2, 4. Aufl. 2016, § 139 Rn. 5; Kamanabrou, in   

Oetker Kommentar HGB, 6. Aufl. 2019, §139 Rn. 62 
107Vgl. Schäfer, NJW, Band 58, Heft 51, 2005, S. 3665, 3666 ff. 
108Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 198 
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7.5 Wegfall der ordentlichen Kündigung 

Nach § 723 Absatz 1 BGB konnte der Gesellschafter einer GbR, die für unbestimmte Zeit 

eingegangen wurde, aus wichtigem Grund vor Ablauf der Zeit kündigen. Eine Vereinbarung, 

welche dieses Kündigungsrecht ausschließt oder beschränkt, war bisher nichtig (723 Absatz 

3 BGB). Auch eine GbR, welche für die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangen wurde, 

konnte gleichermaßen nach § 724 BGB gekündigt werden. Der Schutz der ordentlichen 

Kündbarkeit in unbefristeten Personengesellschaften wird im MoPeG hingegen ersatzlos 

gestrichen. Ganz nach dem neuen Vorbild Ausscheiden statt Auflösung gestattet der § 725 

Absatz 6 BGB-E abweichende Regelungen im Gesellschaftsvertrag hinsichtlich der 

Kündbarkeit in unbefristeten Personengesellschaften zu treffen. Es werden nur noch 

außerordentliche Kündigungsgründe vor beschränkenden Vereinbarungen geschützt. Der 

Schutz der ordentlichen Kündbarkeit in unbefristeten oder auf Lebenszeit eingegangenen 

Personengesellschaften wurde zum dispositiven Regelfall herabgestuft. Vereinbarungen, 

welche das Recht zur ordentlichen Kündigung nach § 725 Absatz 1 BGB-E beschränken oder 

gar ausschließen, müssen sich nicht an den starren Grenzen des Absatzes 6 messen. Die 

Gesellschaft könnte den Gesellschaftern die Möglichkeit zur Kündigung ohne Grund im 

Gesellschaftsvertrag verwehren. Sie müssen sich jedoch an den Schranken des § 138 BGB 

messen lassen.109 Die Einschränkbarkeit der ordentlichen Kündigung ist insgesamt kritisch zu 

hinterfragen. Jeder Gesellschafter sollte grundsätzlich die Option haben, sich vor der 

Eingehung von neuen Verbindlichkeiten entziehen zu können. Der anfänglich getroffene 

Beitrittsentschluss kann nicht als Anlass gesehen werden, den Gesellschafter dauerhaft an die 

GbR zu binden, da man die künftigen Entwicklungen und Auswirkungen niemals vollständig 

im vornherein abschätzen kann. Die Einführung des MoPeG erscheint vor diesem Hintergrund 

nicht vertretbar.  

Außerdem soll die Kündigung ohne Vorliegen eines Kündigungsgrundes in der unbefristeten 

GbR an eine dreimonatige Frist gebunden sein (§ 725 Absatz 1 BGB-E). Eine fristlose 

Kündigung würde die übrigen Gesellschafter überfordern. Sie benötigen Planungszeit, um die 

Gesellschaft ohne den kündigenden Gesellschafter fortzuführen. Laut dem Entwurf lässt sich 

der bisherige Verzicht auf die Fristen für die ordentliche Kündigung nur mit dem überholten 

gesetzlichen Leitbild der Gelegenheitsgesellschaft mit entsprechend lockeren Bindungen der 

Gesellschafter erklären.110 Mit der neuen Kündigungsfrist bekommen die Gesellschafter die 

Möglichkeit, sich auf die Veränderung der Gesellschafterstruktur einzustellen und den 

Nachteilen, die damit verbunden sind, entgegenzuwirken.  

                                                
109 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 201 
110 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 200 
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7.6 Rechtsfolgen von Auflösung und Ausscheiden 

7.6.1 Auflösung der GbR  

Das MoPeG spezifiziert die Rechtsfolgen der Auflösung von Personengesellschaften. Für die 

rechtsfähige Außengesellschaft stellt der Regelfall das Liquidationsverfahren dar (§ 735 ff. 

BGB-E). Die Durchführung der Liquidation wird allen Gesellschaftern als mitgliedschaftliches 

Pflichtrecht zugewiesen (§ 736 BGB-E). Zu den Liquidatoren gehören also auch 

Gesellschafter, die bisher von der Geschäftsführung und Vertretung ausgeschlossen wurden. 

Die GbR hat aber die Option, die Liquidation einzelnen Gesellschaftern oder anderen 

Personen aufgrund einer Abmachung im Gesellschaftsvertrag oder einem nachträglichen 

Beschluss zu übertragen. Bei den nicht rechtsfähigen Innengesellschaften bedarf es aufgrund 

des fehlenden Vermögens keine Auflösung und Liquidation. Es folgt im Einklang mit der 

herrschenden Ansicht111 die Beendigung der Gesellschaft (§ 740a BGB-E) mit gegebenenfalls 

anschließender schuldrechtlicher Auseinandersetzung zwischen den Gesellschaftern (§ 740b 

BGB-E). 

7.6.2 Ausscheiden von Gesellschaftern  

Der § 712 regelt zukünftig die Folgen des Ausscheidens eines Gesellschafters und den Eintritt 

eines neuen Gesellschafters. Der Absatz 1 behandelt die Anwachsung für den Fall, dass ein 

Gesellschafter ausscheidet. Er übernimmt im Grunde den bisher geltenden § 738 Absatz 1 

Satz 1 BGB. Der Anteil des ausgeschiedenen Gesellschafters geht kraft Gesetz auf die 

verbleibenden Gesellschafter über. Die einzige Abweichung zum geltenden § 738 Absatz 1 

Satz 1 BGB besteht darin, dass sich die Vorschrift allein auf den Gesellschaftsanteil als 

Inbegriff der mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten bezieht und nicht mehr auf den Anteil 

am Gesellschaftsvermögen.112 Der Auslöser dafür ist, dass die Mitgliedschaft keine 

Gesamthandsberechtigung mehr am Gesellschaftsvermögen vermittelt (§ 713 BGB-E). Zum 

Weiteren enthält die Vorschrift eine Zweifelsregelung. Der Rechtsübergang erfolgt „im Zweifel“ 

nach dem Verhältnis der Gesellschaftsanteile der verbleibenden Gesellschafter. Abreden der 

Beteiligten gehen somit vor (§ 708 BGB-E). Fehlt es jedoch an einer Vereinbarung vermutet 

der Gesetzgeber, dass es dem Willen der übrigen Gesellschafter entspricht, die GbR nach 

dem Ausscheiden ohne Änderungen des bisherigen Beteiligungsverhältnisses fortzuführen. 

Durch die Zweifelsregelung wird das Ausscheiden des Gesellschafters nicht behindert. Es 

trägt zu einem reibungslosen Prozess bei und bietet Rechtssicherheit für den Rechtsverkehr. 

                                                
111 Vgl. BGH, Urteil v. 28.09.2005, XII ZR 189/02, BGHZ 165, 1, 7 f.  
112 Vgl. BT-Drucks 19/27625, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 166 
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Der Absatz 2 regelt dagegen den Eintritt eines neuen Gesellschafters. Beim Eintritt eines 

neuen Gesellschafters mindern sich die Anteile der anderen Gesellschafter. Es kommt zur 

Anwachsung. Auch hier gibt es eine Zweifelsregelung. Die Anteile der bisherigen 

Gesellschafter mindern sich im Zweifel im Umfang des dem neuen Gesellschafter 

zuwachsenden Anteils und in dem Verhältnis ihrer bisherigen Anteile. Allerdings erfordert der 

Eintritt eines neuen Gesellschafters einen entsprechenden Aufnahmevertrag.113 Daher wird es 

wohl in den seltensten Fällen an einer Vereinbarung fehlen, die regelt zu wessen Lasten der 

neue Gesellschaftsanteil des Eintretenden zu bilden ist. 

7.7 Abfindungsanspruch 

Die Regelungen zu den Ansprüchen des ausgeschiedenen Gesellschafters werden im § 728 

BGB-E neu formuliert. Die Gesellschaft ist verpflichtet dem ausgeschiedenen Gesellschafter 

von der Haftung für die verbliebenen Verbindlichkeiten der GbR zu befreien und ihm eine dem 

Wert seines Anteils angemessene Abfindung zu zahlen (§ 728 Absatz 1 Satz 1 BGB-E). Für 

den Abfindungsanspruch haften die verbliebenen Gesellschafter unbeschränkt und persönlich 

gemäß § 721 BGB-E. Nach dem bisher geltenden Recht musste der Abfindungsanspruch 

wertmäßig in Übereinstimmung mit dem Auseinandersetzungsanspruch berechnet werden     

(§ 738 Absatz 1 Satz 2 BGB). Die Verknüpfung zum fiktiven Auseinandersetzungsanspruch 

entfällt zukünftig. Den Gesellschaftern wird bei der Prüfung des Anspruchs auf eine 

angemessene Abfindung mehr Freiraum gelassen. Auch hier spielt der neue Grundsatz 

Ausscheiden statt Auflösung eine große Rolle. Durch den Handlungsspielraum der 

verbleibenden Gesellschafter sollen die finanziellen Belastungen, die aufgrund der Abfindung 

drohen, eingeschränkt werden. Der Fortbestand der GbR soll nicht durch den 

Abfindungsanspruch gefährdet werden. Das MoPeG möchte jedoch weder den Interessen der 

Gesellschaft, noch den Interessen des ausscheidenden Gesellschafters den Vorrang 

einräumen. Vereinbarungen über den Abfindungsanspruch sind daher zu bemängeln, wenn 

sie im Sinne des § 138 BGB gegen die guten Sitten verstoßen. Für die Beurteilung der 

Zulässigkeit einer Abfindung wurde vom Bundesgerichtshof zu Anfang der 1990er Jahre ein 

zweistufiges Prüfprogramm entwickelt. Eine Abfindungsklausel ist nach § 138 BGB nichtig, 

wenn die mit ihr verbundene Einschränkung des Abflusses von Gesellschaftskapital 

vollkommen außer Verhältnis zu der Beschränkung steht, die erforderlich ist, um im Interesse 

der verbleibenden Gesellschafter den Fortbestand der Gesellschaft und die Fortführung des 

Unternehmens zu sichern.114 Der Abfindungsanspruch muss für den ausgeschiedenen 

Gesellschafter angemessen sein. Es soll für ihn nicht unmöglich werden seine Mitgliedschaft 

                                                
113Vgl. BGH, Urteil v. 11.02.1980, II ZR 41/79, BGHZ 76, 160-168 
114Vgl. BGH, Urteil v. 16.12.1991, II ZR 58/91, BGHZ 116, 359; BGH, Urteil v. 27.09.2011, II ZR 

279/09, ZIP 2011, 2357 
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an der GbR aufgrund einer zu niedrigen Abfindung zu kündigen. Der Anspruch soll vielmehr 

ein vollwertiges Äquivalent sein für den Verlust seiner Mitgliedschaft.115 Es ist daher der „wahre 

Wert“ des Gesellschaftsanteils zu ermitteln. Grundsätzlich kann dieser indirekt aus dem 

Unternehmenswert abgeleitet werden. Eine bestimmte Bewertungsmethode schreibt das 

MoPeG jedoch nicht vor.  

                                                
115 Vgl. BT-Drucks 19/27635, RegE: Entwurf Gesetz MoPeG, 20.01.2021, S. 204 
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8 Schluss 

Das MoPeG ist rundum geeignet das Recht der Personengesellschaften an die 

„Anforderungen eines modernen, vielfältigen Wirtschaftslebens“116 anzupassen. Bei den 

neuen Regelungen des MoPeG handelt es sich nicht um eine Totalrevision, sondern um eine 

Modernisierung innerhalb des bestehenden Systems. Der Entwurf baut lieber auf dem bisher 

bestehenden Fundament der GbR auf, anstatt alles komplett abzureißen. Ganz nach dem 

Motto: „Wer einer Reform zum Erfolg verhelfen will, darf sie nicht überfrachten, sondern muss 

die praktisch möglichen Schritte identifizieren und mit Bedacht umsetzen.“117 Der Entwurf ist 

weder zu zurückhaltend, noch zu fordernd. Sämtliche Neuregelungen sind für die 

Gesellschaften realisierbar und praktikabel.  

Das MoPeG bildet für die GbR zukünftig eine gute gesetzliche und verständliche Basis. 

Insbesondere wenn bei der Gründung im Gesellschaftsvertrag nur lückenhafte Absprachen 

getroffen wurden, fängt das neue Gesetz die Gesellschafter auf und bietet einen 

rechtssicheren Rahmen. Die Gestaltungsfreiheit und Flexibilität der GbR kommt dabei jedoch 

nicht zu kurz. Das MoPeG wirkt auf dem ersten Blick sehr komplex. Doch die Rechtslage wird 

durch den Entwurf nicht komplexer, sondern deutlich einfacher und verständlicher. Das 

geltende Recht ist für den Laien wieder aus dem BGB zu entnehmen. Sie sind beim Blick in 

das Gesetz nicht mehr zwingend auf juristischen Beistand angewiesen. Das BGB dient 

zukünftig wieder als verlässliche Erkenntnisquelle. Dies ist von besonderer Bedeutung, da die 

Gesellschaftsform der GbR nicht nur im professionellen Umfeld genutzt wird. 

Durch die Verschiebung einiger Vorschriften vom HGB in das BGB rückt die GbR, als Mutter 

aller Personengesellschaften, wieder in den Vordergrund. Teils in der Praxis und 

Rechtsprechung anerkannte Regeln werden erstmals im Gesetz festgeschrieben. Hierdurch 

wird endlich erreicht, dass das geltende Recht wieder mit dem geschriebenen Recht im 

Einklang steht. Vorschriften, die in der Praxis als veraltet und unbrauchbar gelten, werden 

beseitigt, wie z.B. die Gesamthandslehre. Andere Vorschriften werden dagegen durch solche 

ausgetauscht, die gewöhnlich zwischen Gesellschaftern beschlossen werden, wie z.B. der 

Grundsatz Ausscheiden statt Auflösung. Die an einigen Stellen zu zaghaften und daher 

kritisierten Änderungen werden durch die beträchtlichen Verbesserungen wieder gutgemacht 

und rücken daher in den Hintergrund. Das MoPeG verdient volle Unterstützung. Die 

Kommission hat eine große Leistung erbracht. Der erste große Schritt zu einer modernen und 

vielfältigen GbR ist gemacht. 

                                                
116 Vgl. Koalitionsvertrag CDU/CSU u. SPD, 19. Legislaturperiode, Rn. 6162-6165 
117 Vgl. Fleischer, ZGR-Sonderheft 23, 2020, S. 4 
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